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V E R O R D N u N G E N

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst (GVollzVerwDAPO) vom 24. Sep-
tember 2014 (2421 - IV/A1 - 1995/8966 - IV/A) – JMBl. S. 482 –

– Gült.-Verz. Nr. 322 –

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst (GVollzVerwDAPO)

vom 24.09.2014

Aufgrund des § 23 Abs. 3 satz 1 des hessischen beamtengesetzes vom 27. mai 2013 
(gvbl.  s. 218, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. 
s. 578), verordnet die ministerin der Justiz im einvernehmen mit dem ministerium des 
innern und für sport sowie dem direktor des Landespersonalamtes und der Landes-
personalkommission:
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I. Allgemeines

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes, Laufbahn-
zweig vollzugs- und verwaltungsdienst, können bewerberinnen und bewerber einge-
stellt werden, die

1. die voraussetzungen für die berufung in das beamtenverhältnis erfüllen,

2. die für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes erforderliche eig-
nung und befähigung im rahmen einer eignungsprüfung nachweisen und

3. gesundheitlich geeignet sind.

§ 2

Bewerbungen

(1) bewerbungen um einstellung in den vorbereitungsdienst für den Laufbahnzweig 
des vollzugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst sind an die Leiterin 
oder den Leiter des h.b. Wagnitz-seminars – dienstleistungszentrum für den hessi-
schen Justizvollzug – zu richten.
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(2) der bewerbung sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. das zeugnis oder die unterlagen zum nachweis der voraussetzungen nach § 1  
nr. 1 oder das letzte schulzeugnis,

3.  zeugnisse oder nachweise über beschäftigungen seit der schulentlassung,

4. ein nachweis der deutschen staatsangehörigkeit oder einer anderen staatsangehö-
rigkeit im sinne von § 7 Abs. 1 nr. 1 des beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(bgbl. i s. 1010), geändert durch gesetz vom 5. Februar 2009 (bgbl. i s. 160),

5. ein Führungszeugnis zur vorlage bei einer behörde.

bewerberinnen oder bewerber, deren einstellung in Aussicht genommen ist, haben auf 
Anforderung ferner vorzulegen:

1. die geburtsurkunde, verheiratete auch die eheurkunde oder bei eingetragener Le-
benspartnerschaft die urkunde über die begründung einer Lebenspartnerschaft und  
etwaige geburtsurkunden von Kindern,

2. ein amtsärztliches zeugnis, das über den gesundheitszustand und die tauglichkeit 
für den angestrebten Laufbahnzweig Auskunft gibt.

bei den in satz 1 nr. 2 bis 4 und in satz 2 nr. 1 genannten unterlagen genügt die vor-
lage einer beglaubigten Ablichtung.

§ 3

Auswahlverfahren

(1) bewerberinnen und bewerber, die die einstellungsvoraussetzungen erfüllen, neh-
men an einem Auswahlverfahren teil. einzelheiten des Auswahlverfahrens werden von 
der obersten dienstbehörde geregelt.

(2) die Leiterin oder der Leiter des h.b. Wagnitz – seminars - dienstleistungszentrum 
für den hessischen Justizvollzug – lässt die bewerberinnen und bewerber zum vorbe-
reitungsdienst für den Laufbahnzweig mit genehmigung der obersten dienstbehörde 
zu und ist zuständig für deren einstellung.

II. Ausbildung

§ 4

Ziel des Vorbereitungsdienstes

der vorbereitungsdienst hat zum ziel, vielseitig verwendungsfähige beamtinnen und 
beamte auszubilden, die sich der freiheitlich demokratischen grundordnung verpflich-
tet fühlen und nach ihrer Persönlichkeit sowie ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Lage sind, die Aufgaben des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwaltungsdienstes 
im gehobenen Justizdienst selbstständig wahrzunehmen.
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§ 5

Studienaufbau

(1) der vorbereitungsdienst gliedert sich in fachpraktische und fachwissenschaftliche 
studienzeiten. die fachpraktischen studienzeiten werden bei Justizvollzugsbehörden, 
die fachwissenschaftlichen studienzeiten an der Fachhochschule für rechtspflege 
nordrhein-Westfalen abgeleistet.

(2) die fachpraktischen studienzeiten werden durch den vom h.b. Wagnitz-seminar 
– dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – erstellten und von der 
obersten dienstbehörde genehmigten studienplan geregelt, der studienziel, studienin-
halte und Lehrmethoden festlegt. der studienplan soll insbesondere die einschlägigen 
hessischen gesetze und verordnungen beinhalten und auf die vermittlung der hessi-
schen besonderheiten hinwirken.

(3) die fachwissenschaftlichen studienzeiten werden durch die studienordnung für 
den studiengang strafvollzug an der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-
Westfalen geregelt.

(4) studienplan und studienordnung sind aufeinander abzustimmen. 

§ 6

Dienstbezeichnung

Während des vorbereitungsdienstes führen die Anwärterinnen und Anwärter des Lauf-
bahnzweigs des vollzugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst die 
dienstbezeichnung „inspektoranwärterin” oder „inspektoranwärter”.

§ 7

Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, Dienstaufsicht

(1) Ausbildungsbehörde für die gesamte dauer des vorbereitungsdienstes ist das h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –.

(2) die Ausbildungsbehörde weist die Anwärterinnen und Anwärter den Ausbildungs-
stellen zu. Ausbildungsstellen sind die von der obersten dienstbehörde bestimmten 
Justizvollzugsbehörden sowie die Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-West-
falen.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle ist für die Ausbildung verantwort-
lich.

(4) Während der fachwissenschaftlichen studienzeiten unterstehen die Anwärterinnen 
und Anwärter der dienstaufsicht der Leiterin oder des Leiters der Ausbildungsbehörde, 
während der fachpraktischen studienzeiten der der Leiterin oder des Leiters der Aus-
bildungsstelle, an die sie überwiesen sind.
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§ 8

Dauer

(1) der vorbereitungsdienst dauert regelmäßig drei Jahre. Findet die Laufbahnprüfung 
nicht bis zum ende des vorbereitungsdienstes statt, so dauert dieser bis zur Prüfung 
fort.

(2) die verlängerung oder Wiederholung einzelner fachpraktischer studienabschnitte 
kann angeordnet werden, wenn die Anwärterin oder der Anwärter das Ausbildungsziel 
in diesen noch nicht erreicht hat.

(3) bei verlängerung oder Wiederholung eines studienabschnittes nach Abs. 2 sowie 
bei Anrechnung förderlicher tätigkeiten im sinne der hessischen Laufbahnverordnung 
vom 17. Februar 2014 (gvbl. s. 57) ist der weitere vorbereitungsdienst durch die Aus-
bildungsbehörde gesondert zu regeln. dabei kann von den in § 13 vorgesehenen stu-
dienabschnitten abgewichen werden.

(4) die entscheidungen nach Abs. 2 und 3 trifft die Leiterin oder der Leiter der Ausbil-
dungsbehörde.

§ 9

urlaub

(1) erholungsurlaub wird in der regel nur während der fachpraktischen studienzeiten 
gewährt.

(2) Jeweils der gesamte erste monat der fachpraktischen studienabschnitte i und ii ist 
für alle Anwärterinnen und Anwärter verpflichtend urlaubsmonat.

(3) Während der fachwissenschaftlichen studienabschnitte i und ii werden die von der 
Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen bestimmten unterrichtsfreien 
zeiten mit Ausnahme der studientage auf den erholungsurlaub angerechnet.

§ 10

Studienablauf

das studium umfasst die folgenden studienabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachwissenschaftliches studium i 8 monate,

3. Fachpraktisches studium i 8 monate,

4. Fachwissenschaftliches studium ii 7 monate,

5. Fachpraktisches studium ii 9 monate,

6. Fachwissenschaftliches studium iii 3 monate.
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§ 11

Einführungspraktikum

(1) das einführungspraktikum soll einen einblick in die Aufgaben der bediensteten des 
Laufbahnzweigs, in den Aufbau einer Justizvollzugsanstalt und in die Aufgaben aller im 
Justizvollzug tätigen geben sowie einen Überblick über die maßgeblichen vorschriften 
verschaffen.

(2) das einführungspraktikum beginnt mit einer einwöchigen Lehrveranstaltung. nähe-
res regelt der studienplan.

§ 12

Fachwissenschaftliches Studium

(1) das fachwissenschaftliche studium soll das soziale, wirtschaftliche und rechtliche 
verständnis der Anwärterinnen und Anwärter vertiefen, die berufsbezogene Anwen-
dung der informations- und Kommunikationstechnik vermitteln und ihren allgemeinen 
bildungsstand fördern. es soll den Anwärterinnen und Anwärtern im rahmen des Aus-
bildungsziels durch anwendungsbezogene Lehre die wissenschaftlichen erkenntnisse 
und methoden vermitteln, die zur erfüllung der Aufgaben im Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst erforderlich sind, und zwar 
in den Fächern:

 1. betriebswirtschaftslehre,

 2. haushaltsrecht,

 3. Kriminologie,

 4. Personalverwaltung,

 5. Psychologie,

 6. Klinische Psychologie,

 7. Kommunikation,

 8. staats- und verwaltungsrecht,

 9. straf- und strafprozessrecht,

 10. vollzugsrecht,

 11. vollzugsverwaltung,

 12. zivilrecht

und in den lehrfachübergreifenden studienobjekten:

 13. bildungsmaßnahmen für gefangene,

 14. Jugendliche straffällige,

 15. nichtdeutsche und fremdethnische gefangene,

 16. organisation,

 17. rechtsschutz,

 18. sicherheitsorganisation in einrichtungen des Justizvollzugs,
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 19. suchtmittelmissbrauch und -abhängigkeit,

 20. vollzugsöffnende maßnahmen,

 21. vollzugsplanung.

(2) näheres regelt die studienordnung für den studiengang strafvollzug an der Fach-
hochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen.

(3) den Anwärterinnen und Anwärtern sollen Wahllehrveranstaltungen angeboten wer-
den, die die Pflichtlehrveranstaltungen nach Abs. 1 ergänzen und die in ihnen behan-
delten themen vertiefen.

§ 13

Fachpraktisches Studium

(1) in den studienabschnitten des fachpraktischen studiums sollen die Anwärterinnen 
und Anwärter lernen, die im fachwissenschaftlichen studium erworbenen Kenntnisse 
in der Praxis anzuwenden. sie sollen so gefördert werden, dass sie nach erfolgreicher 
beendigung des studiums in der Lage sind, die Aufgaben im Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst selbstständig zu erledigen.

(2) der fachpraktische studienabschnitt i beinhaltet nach dem urlaubsmonat die fol-
genden teilabschnitte:

1. ein monat sachgebiet vollzugsgeschäftsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

2. drei monate vollzugsabteilung in einer Justizvollzugsanstalt,

3. zwei monate sachgebiet sicherheitsdienst in einer Justizvollzugsanstalt und

4. ein monat sachgebiet versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt.

(3) der fachpraktische studienabschnitt ii beinhaltet nach dem urlaubsmonat die fol-
genden teilabschnitte:

1. ein monat sachgebiet Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt,

2. ein monat sachgebiet versorgungswesen in einem verwaltungs-competence-cen-
ter,

3. zwei monate sachgebiet rechnungswesen in einem verwaltungs-competence-
center, davon zwei Wochen Auszahlungsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

4. ein monat sachgebiet controlling in einem verwaltungs-competence- center,

5. zwei monate sachgebiet Personal und allgemeine verwaltung in einem verwaltungs-
competence-center und

6. ein monat geschäftsleitung in einer Justizvollzugsanstalt. 

(4) Während des fachpraktischen studiums sollen vollzugsspezifische themen im 
rahmen von Projektarbeit vertieft, die grundlagen der vollzugsspezifischen software 
vermittelt und die Anwärterinnen und Anwärter auf Führungsaufgaben vorbereitet wer-
den. näheres regelt der studienplan.
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(5) die fachpraktischen studienabschnitte i und ii werden durch begleitende Lehrver-
anstaltungen ergänzt, die der Wiederholung und der vertiefung der im fachwissen-
schaftlichen studium erworbenen Kenntnisse sowie der vermittlung der einschlägigen 
landesrechtlichen vorschriften dienen. näheres regelt der studienplan.

(6) in jedem teilabschnitt des fachpraktischen studiums einschließlich der begleiten-
den Lehrveranstaltungen ist der Ausbildungsstand nach maßgabe des studienplans 
durch Klausuren, hausarbeiten, praktische Übungen oder referate festzustellen.

(7) im fachpraktischen studium können die Anwärterinnen und Anwärter mit der ei-
genständigen Wahrnehmung von Aufgaben des Laufbahnzweigs des vollzugs- und 
verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst betraut werden, sofern der Ausbil-
dungsstand dies rechtfertigt und sie über hinreichende vollzugspraxis verfügen.

§ 14

Beurteilungen

(1) Für die in den teilabschnitten des fachpraktischen studiums nach § 13 Abs. 2 und 
3 gezeigten Leistungen ist jeweils ein beurteilungsbeitrag zu erstellen.

(2) die Leistungen in den begleitenden Lehrveranstaltungen zu den teilabschnitten 
des fachpraktischen studiums nach § 13 Abs. 5 sind jeweils durch Klausuren, hausar-
beiten, praktische Übungen oder referate zu bewerten. die mit der begleitenden Lehr-
veranstaltung jeweils beauftragte Lehrkraft bespricht die bewertung mit der Anwärterin 
oder dem Anwärter sowie mit der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde.

(3) die beurteilungsbeiträge nach Abs. 1 sind von der Leiterin oder dem Leiter der 
Ausbildungsstelle zu bewerten, mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen 
und der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde zu übersenden.

(4) Am ende des fachpraktischen studienabschnitts ii erstellt die Leiterin oder der 
Leiter der Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die im fachpraktischen 
studium und in den begleitenden Lehrveranstaltungen gezeigten Leistungen. gleich-
zeitig ist eine studiengesamtnote für das fachpraktische studium zu bilden. die ge-
samtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen.

(5) Jeweils am ende der fachwissenschaftlichen studienabschnitte i, ii und iii erstellt 
die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen 
eine Abschlussbeurteilung über die während des fachwissenschaftlichen studienab-
schnitts gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für den jeweiligen stu-
dienabschnitt zu bilden. die Abschlussbeurteilungen sind der Anwärterin oder dem 
Anwärter zu eröffnen.

(6) die beurteilungsbeiträge und die gesamtbeurteilungen nach Abs. 1 und 4 werden 
nach den durch die oberste dienstbehörde vorgegebenen mustern erstellt.
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§ 15

Leistungsbewertungen

(1) die Leistungen im fachpraktischen studium und in den begleitenden Lehrveranstal-
tungen sind mit folgenden noten und Punktzahlen zu bewerten:

sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem maße entspricht (15 bis 14 Punkte),

gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht (13 bis 11 Punkte),

befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht (10 bis 8 Punkte),

ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht (7 bis 5 Punkte),

mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi- 
gen grundkenntnisse vorhanden sind und die män- 
gel in absehbarer zeit behoben werden könnten (4 bis 2 Punkte),

ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht und bei der selbst die grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die mängel in absehbarer 
zeit nicht behoben werden können (1 bis 0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen dürfen nicht 
verwendet werden.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die im fachwissenschaftlichen studium gefertigten 
Aufsichtsarbeiten, die sie ersetzenden hausarbeiten und die in anderer Form erbrach-
ten sonstigen Leistungen mit folgenden noten und Punktzahlen bewertet:

sehr gut für eine besonders hervorragende Leistung 
 (16 bis 18 Punkte),

gut für eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung (13 bis 15 Punkte),

vollbefriedigend für eine über den durchschnittlichen Anforde- 
rungen liegende Leistung (10 bis 12 Punkte),

befriedigend für eine Leistung, die in jeder hinsicht durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht (7 bis 9 Punkte),

ausreichend für eine Leistung, die trotz ihrer mängel durch- 
schnittlichen Anforderungen noch entspricht (4 bis 6 Punkte),

mangelhaft für eine an erheblichen mängeln leidende, im 
ganzen nicht mehr brauchbare Leistung (1 bis 3 Punkte),

ungenügend für eine völlig unbrauchbare Leistung (0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen werden nicht 
verwendet.
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(3) soweit im fachwissenschaftlichen studium einzelbewertungen rechnerisch zusam-
mengefasst werden, entsprechen den ermittelten Punktzahlen folgende noten:

sehr gut  14,00 bis 18,00 Punkte

gut  11,50 bis 13,99 Punkte

vollbefriedigend  9,00 bis 11,49 Punkte

befriedigend  6,50 bis 8,99 Punkte

ausreichend  4,00 bis 6,49 Punkte

mangelhaft  1,50 bis 3,99 Punkte

ungenügend  0,00 bis 1,49 Punkte.

(4) die bildung der gesamtnoten für die fachwissenschaftlichen studienabschnitte i, ii 
und iii bestimmt sich nach der studienordnung für den studiengang strafvollzug an der 
Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen. dabei entsprechen die nach 
Abs. 3 erteilten Punktzahlen folgenden Punktzahlen und noten in hessen:

 Abschlusspunktzahl Abschlusspunktzahl 
note hessen

 
 nordrhein-Westfalen hessen

mehr als 16,99 15 sehr gut (1)

mehr als 15,49 14 sehr gut (1)

mehr als 13,99 13 gut (2)

mehr als 12,49 12 gut (2)

mehr als 10,99 11 gut (2)

mehr als 8,79 10 befriedigend (3)

mehr als 7,69 9 befriedigend (3)

mehr als 6,59 8 befriedigend (3)

mehr als 5,69 7 ausreichend (4)

mehr als 4,69 6 ausreichend (4)

mehr als 3,69 5 ausreichend (4)

mehr als 2,79 4 mangelhaft (5)

mehr als 1,99 3 mangelhaft (5)

mehr als 0,49 2 mangelhaft (5)

mehr als = 0 1 ungenügend (6)
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III. Prüfung

§ 16

Zweck und Zeitpunkt

(1) die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob das ziel des vorbereitungsdienstes 
(§ 4) erreicht ist und die befähigung für die Laufbahn des gehobenen Justizdienstes 
zuerkannt werden kann.

(2) die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil. sie findet am 
ende des vorbereitungsdienstes statt. der schriftliche teil wird an der Fachhochschule für 
rechtspflege nordrhein-Westfalen verfasst und geht dem mündlichen teil voraus.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) die Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes im ge-
hobenen Justizdienst wird vor einem Prüfungsausschuss abgelegt.

(2) der Prüfungsausschuss besteht aus folgenden fünf stimmberechtigten mitgliedern:
1. einer beamtin oder einem beamten des höheren dienstes mit der befähigung zum 

richteramt, die oder der den vorsitz führt,
2. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-

tungsdienstes im gehobenen Justizdienst,
3. einer Lehrkraft der Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-Westfalen – Fach-

bereich strafvollzug,
4. einer Psychologin oder eines Psychologen, die beamtin oder der beamter des hö-

heren sozialen dienstes ist,
5. einer vertreterin oder einem vertreter der spitzenorganisationen der zuständigen 

gewerkschaften mit mindestens der befähigung für den Laufbahnzweig des voll-
zugs- und verwaltungsdienstes im gehobenen Justizdienst.

(3) Als nicht stimmberechtigte mitglieder können eine vertreterin oder ein vertreter 
des hauptpersonalrats Justizvollzug, die besondere Frauenbeauftragte Justizvollzug 
und die hauptvertrauensperson der schwerbehinderten menschen für den bereich des 
Justizvollzugs oder jeweils eine von diesen beauftragte Person in beratender Funktion 
an der Prüfung teilnehmen.

(4) die oberste dienstbehörde beruft die stimmberechtigten mitglieder des Prüfungs-
ausschusses. Für jedes stimmberechtigte mitglied des Prüfungsausschusses ist ein 
stellvertretendes mitglied mit gleicher Qualifikation zu berufen.

(5) die stimmberechtigten und die stellvertretenden mitglieder werden für die dauer 
von fünf Jahren berufen. nach Ablauf der Amtszeit üben sie das Prüfungsamt weiter 
aus, bis jeweils eine nachfolgerin oder ein nachfolger berufen ist; erneute berufung ist 
zulässig. mit Ablauf des monats, in dem ein stimmberechtigtes oder stellvertretendes 
mitglied in den ruhestand tritt oder aus dem öffentlichen dienst im geltungsbereich 
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des hessischen beamtengesetzes ausscheidet, endet die mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss, soweit im einzelfall die oberste dienstbehörde nichts anderes bestimmt. 
bei Ausscheiden eines stimmberechtigten oder stellvertretenden mitglieds während 
der fünfjährigen Amtszeit des Prüfungsausschusses ist die berufung des nachfolgen-
den mitglieds auf die verbleibende Amtszeit zu begrenzen. die stimmberechtigten und 
die stellvertretenden mitglieder können von der obersten dienstbehörde aus wichtigem 
grund jederzeit abberufen werden.

(6) die spitzenorganisationen der zuständigen gewerkschaften schlagen je ein stimm-
berechtigtes und ein stellvertretendes mitglied vor. die vorgeschlagenen werden je-
weils jährlich wechselnd berufen.

(7) das Amt des Prüfungsausschussmitglieds ist ein persönlich wahrzunehmendes 
nebenamt, soweit nichts anderes bestimmt ist. die mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sind in ihren Prüfungsentscheidungen nicht an Weisungen gebunden und verpflich-
tet, ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch nach bestem Wissen und gewissen wahr-
zunehmen. sie sind bei ihrer berufung auf diese verpflichtung ausdrücklich schriftlich 
hinzuweisen. sofern stimmberechtigte oder stellvertretende mitglieder des Prüfungs-
ausschusses nicht kraft gesetzlicher vorschrift zur verschwiegenheit verpflichtet sind, 
sind sie von der oder dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Wahrung des 
beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses nachweislich zu verpflichten.

§ 18

Verfahren vor dem Prüfungsausschuss

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet das Prüfungsverfahren.

(2) der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn er mit der oder dem vorsitzenden 
und mindestens drei weiteren stimmberechtigten mitgliedern besetzt ist. der Prüfungs-
ausschuss beschließt mit stimmenmehrheit. bei stimmengleichheit gibt die stimme 
der oder des vorsitzenden den Ausschlag.

(3) An der beschlussfassung des Prüfungsausschusses nehmen nur die stimmberech-
tigten mitglieder des Prüfungsausschusses teil.

§ 19

Schriftliche Prüfung

(1) im einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss stellt die Fachhochschule für 
rechtspflege nordrhein-Westfalen die Aufgaben für die Prüfungsklausuren, bestimmt 
die zulässigen hilfsmittel und setzt die termine sowie die bearbeitungszeiten fest.

(2) die Anwärterinnen und Anwärter fertigen an sieben Arbeitstagen unter Aufsicht je-
weils eine Prüfungsklausur aus folgenden gebieten:
1. strafvollzugsrecht,
2. weiteres vollzugsrecht,
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3. Kriminologie,
4. Arbeit und berufliche bildung der gefangenen,
5. wirtschaftliche versorgung der Justizvollzugsbehörden und der gefangenen unter 

einbeziehung des haushaltsrechts und betriebswirtschaftlicher grundsätze,
6. vollzugsverwaltung,
7. Personalverwaltung.

(3) Für jede Prüfungsklausur wird eine bearbeitungszeit von bis zu fünf stunden einge-
räumt. die jeweils eingeräumte bearbeitungszeit ist in der Prüfungsklausur zu vermer-
ken.

(4) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
vom 12. Juni 2013 (stAnz. s. 838) in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinde-
rung angemessener nachteilsausgleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen 
dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden.

§ 20

Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) die Aufsicht bei der Anfertigung der Prüfungsklausuren führt eine beamtin oder ein 
beamter des gehobenen dienstes oder eine vergleichbare beschäftigte oder ein ver-
gleichbarer beschäftigter, die oder der durch die Leiterin oder den Leiter der Fachhoch-
schule für rechtspflege nordrhein-Westfalen bestimmt wurde. der aufsichtführenden 
Person sind die Prüfungsklausuren für jeden Prüfungstag in einem verschlossenen 
umschlag zu übergeben, der erst zu beginn der Prüfung in gegenwart der Anwärterin-
nen und Anwärter zu öffnen ist.

(2) Während der schriftlichen Prüfung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter den 
Prüfungsraum nur aus zwingenden gründen mit genehmigung der aufsichtführenden 
Person verlassen. es darf nur jeweils eine Anwärterin oder ein Anwärter abwesend sein.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter versehen jede Prüfungsklausur anstelle ihrer na-
men mit einer Kennziffer, die ihnen die Fachhochschule für rechtspflege nordrhein-
Westfalen für alle Prüfungsklausuren zuteilt. spätestens nach Ablauf der festgelegten 
bearbeitungszeit ist die Prüfungsklausur abzugeben, auch wenn sie unvollendet ist. 
beizufügen sind alle entwürfe und Arbeitsbögen.

(4) die aufsichtführende Person vermerkt auf jeder Prüfungsklausur beginn und Abga-
be derselben und bestätigt diese Angabe durch ihr namenszeichen.

(5) die aufsichtführende Person fertigt über den verlauf der schriftlichen Prüfung eine 
niederschrift und übersendet diese der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder 
ihm bestimmten mitglied des Prüfungsausschusses.

(6) die aufsichtführende Person übersendet die Prüfungsklausuren in einem verschlos-
senen umschlag der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder ihm bestimmten 
mitglied des Prüfungsausschusses.
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§ 21

Bewertung der Prüfungsklausuren

(1) Jede Prüfungsklausur wird von zwei stimmberechtigten mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander mit einer Punktzahl nach § 15 Abs. 1 bewertet. 
die mitglieder und die reihenfolge der bewertung werden von der oder dem vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses bestimmt. bei der bewertung der Klausuren sind die 
richtigkeit der getroffenen entscheidungen, die darstellung der entscheidungsprozes-
se sowie die Folgerichtigkeit der begründungen zugrunde zu legen. die gliederung der 
Prüfungsklausur, die Klarheit der darstellung und die Ausdrucksweise sind angemes-
sen zu berücksichtigen.

(2) die bewertungen sind ausschließlich dem Prüfungsausschuss bekannt zu geben. 
bei um bis zu drei Punkte voneinander abweichenden bewertungen wird die summe 
der Punktzahlen beider einzelbewertungen durch die Anzahl der einzelbewertungen 
geteilt. bei einer Abweichung von mehr als drei Punkten setzt der Prüfungsausschuss 
im rahmen der vorliegenden bewertungen die Punktzahl fest.

(3) die namentliche zuordnung der Prüfungsklausuren zu den Anwärterinnen und An-
wärtern erfolgt erst nach abschließender bewertung sämtlicher Prüfungsklausuren.

(4) die Punktzahlen der einzelnen Prüfungsklausuren und die daraus errechnete 
durchschnittspunktzahl werden der Anwärterin oder dem Anwärter von der oder dem 
vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach Abschluss aller bewertungen spätestens 
zehn Kalendertage vor der mündlichen Prüfung bekannt gegeben.

§ 22

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter werden nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, 
wenn drei oder mehr Prüfungsklausuren mit weniger als 5 Punkten bewertet wurden. in 
diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Anwärterin oder dem 
Anwärter das nichtbestehen der Prüfung schriftlich mit.

§ 23

Mündliche Prüfung

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt den termin für die münd-
liche Prüfung fest, bestimmt auf der grundlage der studienpläne die Fachgebiete, auf 
die sich die mündliche Prüfung erstrecken soll, und welches mitglied des Prüfungsaus-
schusses das jeweilige Fachgebiet prüft. er legt auch die zulässigen hilfsmittel fest und 
lädt die Anwärterinnen und Anwärter zur mündlichen Prüfung.
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(2) in der mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als fünf Anwärterinnen und Anwärter 
gleichzeitig geprüft werden. die dauer der mündlichen Prüfung soll für jede Anwärterin 
oder jeden Anwärter etwa eine stunde betragen. Alle stimmberechtigten mitglieder des 
Prüfungsausschusses können Fragen an die Anwärterinnen und Anwärter stellen.

(3) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinderung angemessener nachteilsaus-
gleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer be-
messen werden.

(4) beauftragte der direktorin oder des direktors des Landespersonalamtes und der 
obersten dienstbehörde können bei der mündlichen Prüfung anwesend sein. Anwär-
terinnen oder Anwärtern, die sich in einem nachfolgenden vorbereitungslehrgang in 
Ausbildung befinden, und dritte, bei denen ein berechtigtes interesse besteht, kann 
die teilnahme an der mündlichen Prüfung durch die vorsitzende oder den vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses gestattet werden.

§ 24

Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) die Leistungen in der mündlichen Prüfung werden von den stimmberechtigten mit-
gliedern des Prüfungsausschusses mit einer Punktzahl nach § 15 Abs. 1 bewertet.

(2) die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die mündliche Prüfung mit weniger als 5 
Punkten bewertet wird.

§ 25

Abschlussnote

(1) nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungsausschuss das gesamtergebnis 
der Prüfung durch bildung der Abschlussnote fest.

(2) zur bildung der Abschlussnote werden
die durchschnittspunktzahl der fachwissenschaftlichen studienabschnitte mit 2,
die Punktzahl (studiengesamtnote) des fachpraktischen studiums mit  2,
die durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prüfung mit  5,
die Punktzahl der mündlichen Prüfung mit 3

multipliziert und die summe durch 12 dividiert.

die Prüfung ist bestanden, wenn die nach satz 1 ermittelte gesamtpunktzahl mindes-
tens die note „ausreichend” (5 Punkte) ergibt.

(3) soweit die mindestpunktzahl nach Abs. 2 satz 2 erreicht ist, werden bruchteile von 
Punktzahlen, die sich bei der berechnung nach Abs. 2 satz 1 ergeben haben, ab einem 
bruchteil von 0,5 auf volle Punktzahlen aufgerundet. 
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(4) das gesamtergebnis der Prüfung, die Abschlussnote und die ihr zugrunde liegen-
den noten und Punktzahlen sind der Anwärterin oder dem Anwärter nach der Prüfung 
bekannt zu geben.

§ 26

Prüfungsniederschrift, Zeugnis

(1) Über den verlauf und das ergebnis der Prüfung ist eine niederschrift nach muster 
der Anlage 1 zu fertigen und zu den Prüfungsakten zu nehmen.

(2) Jede Anwärterin und jeder Anwärter erhält über die bestandene Prüfung ein zeug-
nis nach muster der Anlage 2.

(3) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter ist eine Prüfungsniederschrift zu den Prü-
fungsakten zu nehmen.

(4) bei nichtbestehen der Prüfung erteilt die einstellungsbehörde der Anwärterin oder 
dem Anwärter einen mit einer rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftlichen be-
scheid.

§ 27

Ausbildungs- und Prüfungsheft

(1) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter sind ein Ausbildungsheft und ein Prüfungs-
heft durch die Ausbildungsbehörde zu führen.

(2) Auf Antrag kann der Anwärterin oder dem Anwärter bis zu zwei Jahren nach be-
kanntgabe der Abschlussnote bei der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde 
unter Aufsicht einsicht in das Ausbildungsheft und in das Prüfungsheft gewährt werden.

§ 28

Ordnungsverstöße

(1) täuschungshandlungen und andere ordnungsverstöße der Anwärterinnen und An-
wärter hat die aufsichtführende Person zu unterbinden.

(2) Über die Folgen eines täuschungsversuchs oder einer störung des Prüfungs-
ablaufs entscheidet der Prüfungsausschuss. er kann je nach Art und schwere des 
verstoßes insbesondere die Wiederholung einer Prüfungsklausur anordnen, einzelne 
Prüfungsleistungen mit der note ungenügend (0 Punkte) bewerten oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären.

(3) Wird eine täuschungshandlung erst nach beendigung des Prüfungsverfahrens be-
kannt, so kann die oberste dienstbehörde innerhalb von drei Jahren seit dem tag der 
mündlichen Prüfung das Prüfungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Prüfung 
für nicht bestanden erklären. das unrichtige zeugnis ist einzuziehen.
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§ 29

Versäumnis, Erkrankung

(1) die Prüfung ist wegen versäumnis für nicht bestanden zu erklären, wenn die An-
wärterin oder der Anwärter ohne triftigen grund
1. der Prüfung ganz oder teilweise fern bleibt oder
2. von der Prüfung zurücktritt.

die entsprechende Feststellung trifft der Prüfungsausschuss.

(2) ist die Anwärterin oder der Anwärter durch Krankheit oder aus sonstigen von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden gründen an der Ablegung der Prüfung oder einzelner 
Prüfungsabschnitte verhindert, so muss sie oder er die Prüfung ganz oder teilweise 
nachholen. im Krankheitsfall ist ein ärztliches zeugnis, auf verlangen ein amtsärztli-
ches zeugnis, vorzulegen. die verhinderung aus von der Anwärterin oder dem Anwär-
ter nicht zu vertretenden gründen ist von ihr oder ihm unverzüglich nachzuweisen. den 
termin für die neue Prüfung bestimmt die oder der vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses. Für nachzuholende Prüfungsklausuren sind neue Aufgaben zu stellen.

§ 30 

Wiederholung der Prüfung

Wurde die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt, kann sie auf An-
trag der Anwärterin oder des Anwärters einmal wiederholt werden. der Antrag ist bin-
nen vierzehn tagen nach bekanntgabe des nichtbestehens schriftlich bei der oder dem 
vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. die Prüfung ist vollständig zu wie-
derholen; einzelne Prüfungsleistungen werden nicht erlassen. der Prüfungsausschuss 
entscheidet, welche studienabschnitte vor der erneuten Prüfung zu wiederholen sind.

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 31

Übergangsbestimmungen

(1) Für Anwärterinnen und Anwärter, die sich am tage vor dem inkrafttreten dieser 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Ausbildung befinden, werden der Ausbildungs-
verlauf und die Ausbildungsinhalte durch die Leiterin oder den Leiter der Ausbildungs-
behörde anhand der organisatorischen und dienstlichen erfordernisse nach maßgabe 
der Abs. 2 und 3 gesondert geregelt.

(2) Für Anwärterinnen und Anwärter, die sich bei inkrafttreten im Fachwissenschaftli-
chen studium i oder im Fachpraktischen studium i befinden, wird der weitere Ausbil-
dungsverlauf an § 13 angepasst.
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(3) Anwärterinnen und Anwärter, die sich bei inkrafttreten im Fachpraktischen studium 
ii befinden, soll gelegenheit gegeben werden, die in § 13 Abs. 2 und 3 aufgeführten 
teilabschnitte in dem umfang kennenzulernen, dass das ziel des vorbereitungsdiensts 
erreicht wird. hierbei ist dafür sorge zu tragen, dass zwei Wochen in der Auszahlungs-
stelle und jeweils mindestens drei Wochen in den sachgebieten versorgungswesen 
und Arbeitswesen einer Justizvollzugsanstalt absolviert werden.

(4) bei der vermittlung der inhalte des fachpraktischen studiums ist dafür sorge zu 
tragen, dass die Anwärterinnen und Anwärter angemessen auf die mündliche Prüfung 
(§ 23 Abs. 1) vorbereitet werden.

§ 32

Aufhebung bisherigen Rechts

die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen vollzugs- und verwaltungs-
dienst vom 29. november 2011 (Jmbl. s. 532, 2012 s. 89), geändert durch verordnung 
vom 5. dezember 2012 (Jmbl. 2013 s. 5), wird aufgehoben.

§ 33

Inkrafttreten

diese verordnung tritt am 1. november 2014 in Kraft.

Wiesbaden, den 24. september 2014 die hessische ministerin der Justiz 
 (Kühne-hörmann)
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 Anlage 1 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 gvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 
im gehobenen Justizdienst.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben nach § 17 Abs. 3 gvollzverwdAPo an der mündlichen Prüfung 
teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde nach § 23 gvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn und das 
ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungsgebiete 
selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2 dieser 
niederschrift festgehalten. 

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
gvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr

v. beschlussfassung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 2 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung 
für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im gehobenen Justizdienst (gvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der Studienabschnitte

1.1 Fachwissenschaftliches studium
1. Fachwissenschaftliches studium i Punkte
2. Fachwissenschaftliches studium ii Punkte
3. Fachwissenschaftliches studium iii Punkte

  summe: Punkte : 3 x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktisches studium (studiengesamtnote) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. strafvollzugsrecht Punkte
2. Weiteres vollzugsrecht Punkte
3. Kriminologie Punkte
4. Arbeit und berufliche bildung Punkte 

der gefangenen
5. Wirtschaftliche versorgung der Justiz- Punkte 

vollzugsanstalten und der gefangenen 
unter einbeziehung des haushaltsrechts 
und betriebswirtschaftlicher grundsätze

6. vollzugsverwaltung Punkte
7. Personalverwaltung Punkte
  summe: Punkte : 7 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 gvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 Abs. 1 gvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Laufbahnzweig des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes im 
mittleren Justizdienst (AVDmVollzVerwDAPO) vom 24. September 2014 (2441 - IV/
A1 - 2010/3987 - IV/A) – JMBl. S. 504 –

– Gült.-Verz. Nr. 322 –

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen Vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes im 

mittleren Justizdienst (AVDmVollzVerwDAPO)

vom 24.09.2014

Aufgrund des § 23 Abs. 3 satz 1 des hessischen beamtengesetzes vom 27. mai 2013 
(gvbl.  s. 218, 508), zuletzt geändert durch gesetz vom 20. november 2013 (gvbl. 
s. 578), verordnet die ministerin der Justiz im einvernehmen mit dem ministerium des 
innern und für sport sowie dem direktor des Landespersonalamtes und der Landes-
personalkommission:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeines
§ 1 einstellungsvoraussetzungen
§ 2 bewerbungen
§ 3 Auswahlverfahren

II. Ausbildung
§ 4  ziel des vorbereitungsdienstes
§ 5  Aufbau des vorbereitungsdienstes
§ 6  dienstbezeichnungen
§ 7  Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, dienstaufsicht
§ 8  dauer
§ 9  urlaub, mehrarbeit
§ 10  Ausbildungsverlauf
§ 11  einführungspraktikum
§ 12  Fachtheoretische Ausbildung
§ 13  Fachpraktische Ausbildung
§ 14  beurteilungen
§ 15  Leistungsbewertungen

III. Prüfung
§ 16 zweck und zeitpunkt
§ 17 Prüfungsausschuss
§ 18 verfahren vor dem Prüfungsausschuss
§ 19 schriftliche Prüfung
§ 20 durchführung der schriftlichen Prüfung
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§ 21 bewertung der Prüfungsklausuren
§ 22 Ausschluss von der mündlichen Prüfung
§ 23 mündliche Prüfung
§ 24 bewertung der mündlichen Prüfung
§ 25 Abschlussnote
§ 26 Prüfungsniederschrift, zeugnis
§ 27 Ausbildungs- und Prüfungsheft
§ 28 ordnungsverstöße 
§ 29 versäumnis, erkrankung
§ 30 Wiederholung der Prüfung

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 31 Übergangsbestimmungen
§ 32 Aufhebung bisherigen rechts
§ 33 inkrafttreten

I. Allgemeines

§ 1

Einstellungsvoraussetzungen

in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes, Laufbahn-
zweige des allgemeinen vollzugsdienstes und des vollzugs- und verwaltungsdienstes, 
können bewerberinnen und bewerber eingestellt werden, die

1. die voraussetzungen für die berufung in das beamtenverhältnis erfüllen,

2. die für die jeweilige Laufbahn erforderliche eignung und befähigung im rahmen 
einer eignungsprüfung nachweisen und

3. gesundheitlich geeignet sind.

bewerberinnen und bewerber für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdiens-
tes müssen darüber hinaus vollzugsdiensttauglich sein. die vollzugsdiensttauglichkeit 
bestimmt sich analog nach der durch das hessische ministerium des innern und für 
sport mit erlass vom 7. september 2012 (LPP 34 schu - 8 b 20 / 10 - 2012) für hessen 
anwendbar erklärten Polizeidienstvorschrift 300 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Bewerbungen

(1) bewerbungen um einstellung in den vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mitt-
leren Justizdienstes, Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes, sind an eine 
der Justizvollzugsanstalten des Landes hessen, bewerbungen um einstellung in den 
vorbereitungsdienst für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes an 
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eine der Justizvollzugsanstalten des Landes hessen oder das h.b. Wagnitz-seminar – 
dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – zu richten.

(2) der bewerbung sind beizufügen:

1. ein Lebenslauf,

2. das zeugnis oder die unterlagen zum nachweis der voraussetzungen nach § 1 satz 1  
nr. 1 oder das letzte schulzeugnis,

3.  zeugnisse oder nachweise über beschäftigungen seit der schulentlassung,

4. ein nachweis der deutschen staatsangehörigkeit oder einer anderen staatsangehö-
rigkeit im sinne von § 7 Abs. 1 nr. 1 des beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(bgbl. i s. 1010), geändert durch gesetz vom 5. Februar 2009 (bgbl. i s. 160),

5. ein Führungszeugnis zur vorlage bei einer behörde.

bewerberinnen oder bewerber, deren einstellung in Aussicht genommen ist, haben auf 
Anforderung ferner vorzulegen:

1. die geburtsurkunde, verheiratete auch die eheurkunde oder bei eingetragener Le-
benspartnerschaft die urkunde über die begründung einer Lebenspartnerschaft und  
etwaige geburtsurkunden von Kindern,

2. ein amtsärztliches zeugnis, das über den gesundheitszustand und die tauglich-
keit für den jeweils angestrebten Laufbahnzweig der Laufbahn des mittleren Justiz-
dienstes Auskunft gibt.

bei den in satz 1 nr. 2 bis 4 und in satz 2 nr. 1 genannten unterlagen genügt die vor-
lage einer beglaubigten Ablichtung.

§ 3

Auswahlverfahren

(1) bewerberinnen und bewerber, die die einstellungsvoraussetzungen erfüllen, neh-
men an einem Auswahlverfahren teil. einzelheiten des Auswahlverfahrens werden von 
der obersten dienstbehörde geregelt.

(2) Über die einstellung der bewerberinnen und bewerber in den vorbereitungsdienst 
entscheidet die Leiterin oder der Leiter der jeweiligen Justizvollzugsbehörde nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens.

II. Ausbildung

§ 4

Ziel des Vorbereitungsdienstes

der vorbereitungsdienst hat zum ziel, vielseitig verwendungsfähige beamtinnen und 
beamte auszubilden, die sich der freiheitlich demokratischen grundordnung verpflich-



507

tet fühlen und nach ihrer Persönlichkeit sowie ihren Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Lage sind, die Aufgaben im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes bezie-
hungsweise im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes selbstständig 
wahrzunehmen.

§ 5

Aufbau des Vorbereitungsdienstes

(1) der vorbereitungsdienst gliedert sich in fachpraktische und fachtheoretische Aus-
bildungszeiten. die fachpraktischen Ausbildungszeiten werden bei den Justizvollzugs-
behörden, die fachtheoretischen Ausbildungszeiten bei dem h.b. Wagnitz-seminar – 
dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – abgeleistet.

(2) der vorbereitungsdienst wird durch den vom h.b. Wagnitz-seminar – dienst-
leistungszentrum für den hessischen Justizvollzug – erstellten und von der obersten 
dienstbehörde genehmigten Lehr- und stoffplan geregelt, der Ausbildungsziel, Ausbil-
dungsinhalte und Ausbildungsmethoden festlegt.

§ 6

Dienstbezeichnungen

Während des vorbereitungsdienstes führen

1. die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes die dienstbezeichnung „obersekretäranwärterin im Justizvollzugsdienst” 
oder „obersekretäranwärter im Justizvollzugsdienst”,

2. die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes die dienstbezeichnung „sekretäranwärterin” oder „sekretäranwärter”.

§ 7

Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, Dienstaufsicht

(1) Ausbildungsbehörde für die gesamte dauer des vorbereitungsdienstes ist das h.b. 
Wagnitz-seminar – dienstleistungszentrum für den hessischen Justizvollzug –.

(2) die Ausbildungsbehörde weist die Anwärterinnen und Anwärter den Ausbildungs-
stellen zu. Ausbildungsstellen sind die von der obersten dienstbehörde bestimmten 
Justizvollzugsbehörden.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle ist für die fachpraktische Ausbil-
dung verantwortlich. sie oder er bestellt im einvernehmen mit der Leiterin oder dem 
Leiter der Ausbildungsbehörde eine beamtin oder einen beamten der Ausbildungsstel-
le zur Ausbildungsleiterin oder zum Ausbildungsleiter. die Ausbildungsleiterinnen und 
Ausbildungsleiter sollen dem Laufbahnzweig angehören, für dessen vorbereitungs-
dienst sie zuständig sind. sie regeln die durchführung der fachpraktischen Ausbildung 
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nach dem Lehr- und stoffplan und erstellen den Ausbildungsplan für die zur Ausbil-
dung zugewiesenen Anwärterinnen und Anwärter. zu ihrer unterstützung bestellt die 
Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsstelle geeignete bedienstete als Ausbilderinnen 
und Ausbilder.

§ 8

Dauer

(1) der vorbereitungsdienst dauert regelmäßig zwei Jahre.

(2) die verlängerung oder Wiederholung einzelner Ausbildungsabschnitte kann ange-
ordnet werden, wenn die Anwärterin oder der Anwärter das Ausbildungsziel in diesen 
noch nicht erreicht hat. betragen die nicht urlaubsbedingten Abwesenheitstage in ei-
nem Ausbildungsabschnitt mehr als die hälfte der Ausbildungstage, ist der Ausbil-
dungsabschnitt zu wiederholen. die entscheidungen nach satz 1 und 2 trifft die Leite-
rin oder der Leiter der für die einstellung zuständigen behörde.

(3) bei verlängerung oder Wiederholung eines Ausbildungsabschnitts nach Abs. 2 
satz 1 sowie bei Anrechnung förderlicher tätigkeiten im sinne der hessischen Lauf-
bahnverordnung ist der weitere Ausbildungsverlauf durch die Leiterin oder den Leiter 
der Ausbildungsbehörde gesondert zu regeln. dabei kann von dem in § 10 vorgesehe-
nen Ausbildungsverlauf abgewichen werden.

§ 9

urlaub, Mehrarbeit

(1) erholungsurlaub wird in der regel nur während der fachpraktischen Ausbildung 
gewährt.

(2) Für jeden monat eines Ausbildungsabschnitts kann bis zu einer Woche erholungs-
urlaub gewährt werden, sofern das ziel der Ausbildung nicht gefährdet ist.

§ 10

Ausbildungsverlauf

(1) die Ausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes umfasst die 
folgenden Ausbildungsabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachtheoretische Ausbildung i 3 monate,

3. Fachpraktische Ausbildung i (grundausbildung) 12 monate,

4. Fachpraktische Ausbildung ii (schwerpunktausbildung) 4 monate,

5. Fachtheoretische Ausbildung ii 4 monate.
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(2) die Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes umfasst 
die folgenden Ausbildungsabschnitte:

1. einführungspraktikum 1 monat,

2. Fachtheoretische Ausbildung i 3 monate,

3. Fachpraktische Ausbildung 15 monate,

4. Fachtheoretische Ausbildung ii 5 monate.

(3) die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsbehörde legt die reihenfolge der unter-
abschnitte der fachpraktischen Ausbildung für den jeweiligen Lehrgang fest.

§ 11

Einführungspraktikum

(1) das einführungspraktikum soll einen einblick in die Aufgaben der bediensteten 
des jeweiligen Laufbahnzweigs, in den Aufbau einer Justizvollzugsanstalt und in die 
Aufgaben aller im Justizvollzug tätigen geben sowie einen Überblick über die für den 
Justizvollzug maßgeblichen vorschriften verschaffen.

(2) das einführungspraktikum kann im Falle einer förderlichen tätigkeit als beschäftig-
te oder beschäftigter im Justizvollzug entfallen.

§ 12

Fachtheoretische Ausbildung

(1) die fachtheoretische Ausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugs-
dienstes soll den Anwärterinnen und Anwärtern durch anwendungsbezogene Lehre die 
zur erfüllung der Aufgaben des Laufbahnzweigs erforderlichen Kenntnisse vermitteln, 
insbesondere in den themenfeldern:

 1. geschichtliche entwicklung und gesellschaftliche bedeutung des Justizvollzugs,

 2. staats- und verfassungsrecht,

 3. zivil- und zivilprozessrecht, straf- und strafprozessrecht, gerichtsverfassungsrecht,

 4. beamtenrecht,

 5. verwaltungsrecht, 

 6. Anstaltsorganisation, 

 7. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

 8. vollzugs- und vollstreckungsrecht,

 9. Psychologie,

 10. Kriminologie,

 11. sicherheit und ordnung im Justizvollzug (einschließlich praktische eigensicherung, 
Waffenwesen und schießkunde),

 12. sport und gesundheitsförderung.
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(2) die fachtheoretische Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungs-
dienstes soll den Anwärterinnen und Anwärtern durch anwendungsbezogene Lehre die 
zur erfüllung der Aufgaben des Laufbahnzweigs erforderlichen Kenntnisse vermitteln, 
insbesondere Kenntnisse in den themenfeldern:

 1. geschichtliche entwicklung und gesellschaftliche bedeutung des Justizvollzugs,

 2. staats – und verfassungsrecht,

 3. zivil- und zivilprozessrecht, straf- und strafprozessrecht, gerichtsverfassungs-
recht,

 4. beamten- und tarifrecht,

 5. verwaltungsrecht, 

 6. Anstaltsorganisation,

 7.  betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

 8. vertrags- und vergaberecht,

 9.  Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug, 

 10. vollstreckungsrecht (einschließlich strafzeitberechnung, Aufnahme- und entlas-
sungsverfahren, einweisungsverfahren),

 11. vollzugsrecht (einschließlich vollzugsplanung),

 12. Psychologie,

 13. Kriminologie,

 14. sicherheit und ordnung im Justizvollzug,

 15. sport und gesundheitsförderung.

(3) in jedem Ausbildungsabschnitt der fachtheoretischen Ausbildung ist der Ausbil-
dungsstand nach maßgabe des Lehr- und stoffplans durch Klausuren, praktische 
Übungen, hausarbeiten oder referate festzustellen. diese sind zu bewerten und mit 
den Anwärterinnen und Anwärtern unter hinweis auf vorzüge und mängel zu bespre-
chen.

§ 13

Fachpraktische Ausbildung

(1) in der fachpraktischen Ausbildung sollen die Anwärterinnen und Anwärter lernen, 
die in der fachtheoretischen Ausbildung erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzu-
wenden. sie sollen so gefördert werden, dass sie nach erfolgreicher beendigung der 
Ausbildung in der Lage sind, die Aufgaben im jeweiligen Laufbahnzweig selbstständig 
zu erledigen.

(2) in jedem Ausbildungsabschnitt der fachpraktischen Ausbildung ist der Ausbil-
dungsstand nach maßgabe des Lehr- und stoffplans durch Klausuren, praktische 
Übungen, hausarbeiten oder referate festzustellen. diese sind zu bewerten und mit 
den Anwärterinnen und Anwärtern unter hinweis auf vorzüge und mängel zu bespre-
chen.
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(3) Für die zeit der fachpraktischen Ausbildung ist ein Ausbildungsnachweis zu führen. 
die Ausbildungsnachweise, beurteilungsbeiträge nach § 14 Abs. 1, Klausuren, hausar-
beiten und referate nach Abs. 2 sind nach Abschluss der Ausbildung der Ausbildungs-
behörde zum Ausbildungsheft zu übersenden.

(4) in der fachpraktischen Ausbildung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter mit der 
eigenständigen Wahrnehmung von Aufgaben nur betraut werden, wenn der Ausbil-
dungsstand dies zulässt, es der Ausbildung förderlich und ausreichende Anleitung ge-
währleistet ist. eine beschäftigung lediglich zur entlastung anderer ist unzulässig.

(5) die grundausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes beinhal-
tet die Abschnitte:

1. drei monate vollzug der untersuchungshaft,

2. sechs monate vollzug der Freiheitsstrafe (einschließlich offener vollzug),

3. drei monate vollzug der Jugendstrafe.

(6) die schwerpunktausbildung im Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes 
findet grundsätzlich in der einstellungsbehörde statt. hierbei können die Anwärterinnen 
und Anwärter – abweichend von Abs. 4 – mit der eigenständigen Wahrnehmung von 
Aufgaben betraut werden, sofern der Ausbildungsstand dies zulässt.

(7) die Fachpraktische Ausbildung im Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungs-
dienstes beinhaltet die Abschnitte:

1. drei monate vollzugsgeschäftsstelle in einer Justizvollzugsanstalt,

2. ein monat vollzugsabteilung in einer Justizvollzugsanstalt,

3. zwei monate sachgebiete Arbeitswesen und versorgungswesen in einer Justizvoll-
zugsanstalt,

4. fünf monate sachgebiete versorgungswesen, rechnungswesen und controlling in 
einem verwaltungs-competence-center,

5. zwei monate sachgebiet Personal und allgemeine verwaltung in einem verwaltungs-
competence-center,

6. zwei monate geschäftsleitung in einer Justizvollzugsanstalt.

§ 14

Beurteilungen

(1) Für die in den Abschnitten der fachpraktischen Ausbildung nach § 13 Abs. 5 und 7  
gezeigten Leistungen ist jeweils ein beurteilungsbeitrag zu erstellen. gleiches gilt für 
die in der schwerpunktausbildung nach § 13 Abs. 6 gezeigten Leistungen.

(2) die beurteilungsbeiträge sind von der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsstel-
le zu bewerten, mit der Anwärterin oder dem Anwärter zu besprechen und der Ausbil-
dungsbehörde zu übersenden.
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(3) Am ende der fachpraktischen Ausbildung erstellt die Leiterin oder der Leiter der 
Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die in der fachpraktischen Ausbil-
dung gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für die fachpraktische 
Ausbildung zu bilden. die gesamtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter 
zu besprechen.

(4) Jeweils am ende der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte erstellt die Aus-
bildungsbehörde einen beurteilungsbeitrag über die während des fachtheoretischen 
Ausbildungsabschnitts gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für den 
jeweiligen Ausbildungsabschnitt zu bilden. die beurteilungen sind mit der Anwärterin 
oder dem Anwärter zu besprechen.

(5) Am ende der fachtheoretischen Ausbildung erstellt die Leiterin oder der Leiter der 
Ausbildungsbehörde eine gesamtbeurteilung über die in der fachtheoretischen Ausbil-
dung gezeigten Leistungen. gleichzeitig ist eine gesamtnote für die fachtheoretische 
Ausbildung zu bilden. die gesamtbeurteilung ist mit der Anwärterin oder dem Anwärter 
zu besprechen.

(6) die beurteilungsbeiträge und die gesamtbeurteilungen werden nach den durch die 
oberste dienstbehörde vorgegebenen mustern erstellt.

§ 15

Leistungsbewertungen

die Leistungen in der fachpraktischen und fachtheoretischen Ausbildung sind mit fol-
genden noten und Punktzahlen zu bewerten:

sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderungen 
in besonderem maße entspricht (15 bis 14 Punkte),

gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht (13 bis 11 Punkte),

befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht (10 bis 8 Punkte),

ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht (7 bis 5 Punkte),

mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi- 
gen grundkenntnisse vorhanden sind und die män- 
gel in absehbarer zeit behoben werden könnten (4 bis 2 Punkte),

ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent- 
spricht und bei der selbst die grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die mängel in absehbarer 
zeit nicht behoben werden können (1 bis 0 Punkte).

zwischennoten und von vollen zahlenwerten abweichende Punktzahlen dürfen nicht 
verwendet werden.
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III. Prüfung

§ 16

Zweck und Zeitpunkt

(1) die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob das ziel des vorbereitungsdienstes 
(§ 4) erreicht ist und die befähigung für die Laufbahn des mittleren Justizdienstes zu-
erkannt werden kann.

(2) die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil. sie findet 
am ende des vorbereitungsdienstes statt. der schriftliche teil geht dem mündlichen teil 
voraus.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) die Prüfung für den jeweiligen Laufbahnzweig wird vor einem Prüfungsausschuss 
abgelegt.

(2) der Prüfungsausschuss besteht aus folgenden fünf stimmberechtigten mitgliedern:

1. einer beamtin oder einem beamten des höheren dienstes mit der befähigung zum 
richteramt, die oder der den vorsitz führt,

2. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes im gehobenen Justizdienst,

3. einer beamtin oder einem beamten des Laufbahnzweigs, dem die zu prüfenden 
Anwärterinnen und Anwärter angehören,

4. einer Psychologin oder eines Psychologen, die beamtin oder der beamter des hö-
heren sozialen dienstes ist,

5. einer vertreterin oder einem vertreter der spitzenorganisationen der zuständigen 
gewerkschaften mit mindestens der befähigung für den Laufbahnzweig, der die zu 
prüfenden Anwärterinnen und Anwärter angehören.

(3) Als nicht stimmberechtigte mitglieder können eine vertreterin oder ein vertreter der 
Ausbildungsbehörde, eine vertreterin oder ein vertreter des hauptpersonalrats Justiz-
vollzug, die besondere Frauenbeauftragte Justizvollzug und die hauptvertrauensper-
son der schwerbehinderten menschen für den bereich des Justizvollzugs oder jeweils 
eine von diesen beauftragte Person in beratender Funktion an der Prüfung teilnehmen.

(4) die oberste dienstbehörde beruft die stimmberechtigten mitglieder des Prüfungs-
ausschusses. Für jedes stimmberechtigte mitglied des Prüfungsausschusses ist ein 
stellvertretendes mitglied mit gleicher Qualifikation zu berufen.

(5) die stimmberechtigten und die stellvertretenden mitglieder werden für die dauer 
von fünf Jahren berufen. nach Ablauf der Amtszeit üben sie das Prüfungsamt weiter 
aus, bis jeweils eine nachfolgerin oder ein nachfolger berufen ist; erneute berufung ist 
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zulässig. mit Ablauf des monats, in dem ein stimmberechtigtes oder stellvertretendes 
mitglied in den ruhestand tritt oder aus dem öffentlichen dienst im geltungsbereich 
des hessischen beamtengesetzes ausscheidet, endet die mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss, soweit im einzelfall die oberste dienstbehörde nichts anderes bestimmt. 
bei Ausscheiden eines stimmberechtigten oder stellvertretenden mitglieds während 
der fünfjährigen Amtszeit des Prüfungsausschusses ist die berufung des nachfolgen-
den mitglieds auf die verbleibende Amtszeit zu begrenzen. die stimmberechtigten und 
die stellvertretenden mitglieder können von der obersten dienstbehörde aus wichtigem 
grund jederzeit abberufen werden.

(6) die spitzenorganisationen der zuständigen gewerkschaften schlagen je ein stimm-
berechtigtes und ein stellvertretendes mitglied vor. die vorgeschlagenen werden je-
weils jährlich wechselnd berufen.

(7) das Amt des Prüfungsausschussmitglieds ist ein persönlich wahrzunehmendes 
nebenamt, soweit nichts anderes bestimmt ist. die mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sind in ihren Prüfungsentscheidungen nicht an Weisungen gebunden und verpflich-
tet, ihre Aufgaben objektiv und unparteiisch nach bestem Wissen und gewissen wahr-
zunehmen. sie sind bei ihrer berufung auf diese verpflichtung ausdrücklich schriftlich 
hinzuweisen. sofern stimmberechtigte oder stellvertretende mitglieder des Prüfungs-
ausschusses nicht kraft gesetzlicher vorschrift zur verschwiegenheit verpflichtet sind, 
sind sie von der oder dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Wahrung des 
beratungs- und Abstimmungsgeheimnisses nachweislich zu verpflichten.

§ 18

Verfahren vor dem Prüfungsausschuss

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet das Prüfungsverfahren.

(2) der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn er mit der oder dem vorsitzenden 
und mindestens drei weiteren stimmberechtigten mitgliedern besetzt ist. der Prüfungs-
ausschuss beschließt mit stimmenmehrheit. bei stimmengleichheit gibt die stimme 
der oder des vorsitzenden den Ausschlag.

(3) An der beschlussfassung des Prüfungsausschusses nehmen nur die stimmberech-
tigten mitglieder des Prüfungsausschusses teil.

§ 19

Schriftliche Prüfung

(1) im einvernehmen mit der Ausbildungsbehörde stellt der Prüfungsausschuss die 
Aufgaben für die Prüfungsklausuren, bestimmt die zulässigen hilfsmittel und setzt die 
termine fest.

(2) die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes fertigen an fünf Arbeitstagen unter Aufsicht jeweils eine Prüfungsklausur aus 
den themenfeldern
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1. Psychologie und Kriminologie,

2. beamtenrecht und Anstaltsorganisation,

3. sicherheit und ordnung im Justizvollzug

sowie zwei Prüfungsklausuren aus dem themenfeld

4. vollzugs- und vollstreckungsrecht.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des vollzugs- und verwal-
tungsdienstes fertigen an fünf Arbeitstagen unter Aufsicht jeweils eine Prüfungsklausur 
aus den themenfeldern

1. beamten- und tarifrecht,

2. vollzugs- und vollstreckungsrecht,

3. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht,

4. Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug,

5. verwaltungsrecht und Anstaltsorganisation.

(4) Für jede Prüfungsklausur wird eine bearbeitungszeit von drei stunden eingeräumt.

(5) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
vom 12. Juni 2013 (stAnz. s. 838) in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinde-
rung angemessener nachteilsausgleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen 
dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden.

§ 20

Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) die Aufsicht bei der Anfertigung der Prüfungsklausuren führt eine bedienstete oder 
ein bediensteter, die oder der durch die Ausbildungsbehörde bestimmt wurde. der 
aufsichtführenden Person sind die Prüfungsklausuren für jeden Prüfungstag in einem 
verschlossenen umschlag zu übergeben, der erst zu beginn der Prüfung in gegenwart 
der Anwärterinnen und Anwärter zu öffnen ist.

(2) Während der schriftlichen Prüfung dürfen die Anwärterinnen und Anwärter den Prü-
fungsraum nur aus zwingenden gründen mit genehmigung der aufsichtführenden Per-
son verlassen. es darf nur jeweils eine Anwärterin oder ein Anwärter abwesend sein.

(3) die Anwärterinnen und Anwärter versehen jede Prüfungsklausur anstelle ihres na-
mens mit einer Kennziffer, die ihnen die Ausbildungsbehörde für jede Prüfungsklausur 
neu zuteilt. spätestens nach Ablauf der festgesetzten bearbeitungszeit ist die Prü-
fungsklausur abzugeben, auch wenn sie unvollendet ist. beizufügen sind alle entwürfe 
und Arbeitsbögen.

(4) die aufsichtführende Person vermerkt auf jeder Prüfungsklausur den zeitpunkt der 
Abgabe und bestätigt diese Angabe durch ihr namenszeichen.
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(5) die aufsichtführende Person fertigt über den verlauf der schriftlichen Prüfung eine 
niederschrift und übersendet diese der oder dem vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses.

(6) die aufsichtführende Person übersendet die Prüfungsklausuren in einem verschlos-
senen umschlag der oder dem vorsitzenden oder dem von ihr oder ihm bestimmten 
mitglied des Prüfungsausschusses.

§ 21

Bewertung der Prüfungsklausuren

(1) Jede Prüfungsklausur wird von zwei stimmberechtigten mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander mit einer Punktzahl nach § 15 bewertet. die 
mitglieder und ihre reihenfolge werden von der oder dem vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestimmt. bei der bewertung der Klausuren sind die richtigkeit der 
getroffenen entscheidungen, die darstellung der entscheidungsprozesse sowie die 
Folgerichtigkeit der begründungen zugrunde zu legen. die gliederung der Prüfungs-
klausur, die Klarheit der darstellung und die Ausdrucksweise sind angemessen zu be-
rücksichtigen.

(2) die bewertungen sind ausschließlich dem Prüfungsausschuss bekannt zu geben. 
bei um bis zu drei Punkte voneinander abweichenden bewertungen wird die summe 
der Punktzahlen beider einzelbewertungen durch die Anzahl der einzelbewertungen 
geteilt. bei einer Abweichung von mehr als drei Punkten setzt der Prüfungsausschuss 
im rahmen der vorliegenden bewertungen die Punktzahl fest.

(3) die namentliche zuordnung der Prüfungsklausuren zu den Anwärterinnen und An-
wärtern erfolgt erst nach abschließender bewertung sämtlicher Prüfungsklausuren.

(4) die Punktzahlen der einzelnen Prüfungsklausuren und die daraus errechnete 
durchschnittspunktzahl werden der Anwärterin oder dem Anwärter nach Abschluss al-
ler bewertungen spätestens mit der Ladung zur mündlichen Prüfung bekannt gegeben.

§ 22

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

(1) Anwärterinnen und Anwärter werden nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, 
wenn zwei oder mehr Prüfungsklausuren mit weniger als 5 Punkten bewertet wurden. 
in diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Anwärterin oder dem 
Anwärter das nichtbestehen der Prüfung schriftlich mit.
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§ 23

Mündliche Prüfung

(1) die oder der vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt den termin für die münd-
liche Prüfung fest, bestimmt auf der grundlage des Lehr- und stoffplans die themen-
felder, auf die sich die mündliche Prüfung erstrecken soll, und welches mitglied des 
Prüfungsausschusses das jeweilige themenfeld prüft. er legt auch die zulässigen hilfs-
mittel fest und lädt die Anwärterinnen und Anwärter zur mündlichen Prüfung.

(2) in der mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als fünf Anwärterinnen und Anwärter 
gleichzeitig geprüft werden. die dauer der mündlichen Prüfung soll für jede Anwärterin 
oder jeden Anwärter etwa dreißig minuten betragen. Alle stimmberechtigten mitglieder 
des Prüfungsausschusses können Fragen an die Anwärterinnen und Anwärter stellen.

(3) schwerbehinderten Anwärterinnen oder Anwärtern ist nach den teilhaberichtlinien 
in der jeweils geltenden Fassung ein ihrer behinderung angemessener nachteilsaus-
gleich zu gewähren. die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer be-
messen werden.

(4) die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich.

(5) beauftragte der direktorin oder des direktors des Landespersonalamtes und der 
obersten dienstbehörde können bei der mündlichen Prüfung anwesend sein. Anwär-
terinnen oder Anwärtern, die sich in einem nachfolgenden vorbereitungslehrgang in 
Ausbildung befinden, und dritte, bei denen ein berechtigtes interesse besteht, kann 
die teilnahme an der mündlichen Prüfung durch die vorsitzende oder den vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses gestattet werden.

§ 24

Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) die Leistungen in der mündlichen Prüfung werden von den stimmberechtigten mit-
gliedern des Prüfungsausschusses mit einer Punktzahl nach § 15 bewertet.

(2) die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die mündliche Prüfung mit weniger als  
5 Punkten bewertet wird.

§ 25

Abschlussnote

(1) nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungsausschuss das gesamtergebnis 
der Prüfung durch bildung der Abschlussnote fest.

(2) zur bildung der Abschlussnote werden
die Punktzahl (gesamtnote) der fachtheoretischen Ausbildung mit 2,
die Punktzahl (gesamtnote) der fachpraktischen Ausbildung mit 2,
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die durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prüfung mit 5,
die Punktzahl der mündlichen Prüfung mit 3

multipliziert und die summe durch 12 dividiert.

die Prüfung ist bestanden, wenn die nach satz 1 ermittelte gesamtpunktzahl mindes-
tens die note „ausreichend” (5 Punkte) ergibt.

(3) soweit die mindestpunktzahl nach Abs. 2 satz 2 erreicht ist, werden bruchteile von 
Punktzahlen, die sich bei der berechnung nach Abs. 2 satz 1 ergeben haben, ab einem 
bruchteil von 0,5 auf volle Punktzahlen aufgerundet.

(4) das gesamtergebnis der Prüfung, die Abschlussnote und die ihr zugrunde liegen-
den noten und Punktzahlen sind der Anwärterin oder dem Anwärter nach der Prüfung 
bekannt zu geben.

§ 26

Prüfungsniederschrift, Zeugnis

(1) Über den verlauf und das ergebnis der Prüfung ist eine niederschrift nach muster 
der Anlage 1a beziehungsweise 1b zu fertigen und zu den Prüfungsakten zu nehmen.

(2) Jede Anwärterin und jeder Anwärter erhält über die bestandene Prüfung ein Prü-
fungszeugnis nach muster der Anlage 2a beziehungsweise 2b.

(3) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter ist eine Prüfungsniederschrift zu den Prü-
fungsakten zu nehmen.

(4) bei nichtbestehen der Prüfung erteilt die einstellungsbehörde der Anwärterin oder 
dem Anwärter einen mit einer rechtsbehelfsbelehrung versehenen schriftlichen be-
scheid.

§ 27

Ausbildungs- und Prüfungsheft

(1) Für jede Anwärterin und jeden Anwärter sind durch die Ausbildungsbehörde ein 
Ausbildungsheft und ein Prüfungsheft zu führen.

(2) Auf Antrag kann der Anwärterin oder dem Anwärter bis zu zwei Jahren nach be-
kanntgabe der Abschlussnote bei der Leiterin oder dem Leiter der Ausbildungsbehörde 
unter Aufsicht einsicht in das Ausbildungsheft und in das Prüfungsheft gewährt werden.

§ 28

Ordnungsverstöße

(1) täuschungshandlungen und andere ordnungsverstöße der Anwärterinnen und An-
wärter hat die aufsichtführende Person zu unterbinden.
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(2) Über die Folgen eines täuschungsversuchs oder einer störung des Prüfungs-
ablaufs entscheidet der Prüfungsausschuss. er kann je nach Art und schwere des 
verstoßes insbesondere die Wiederholung einer Prüfungsklausur anordnen, einzelne 
Prüfungsleistungen mit der note ungenügend (0 Punkte) bewerten oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären.

(3) Wird eine täuschungshandlung erst nach beendigung des Prüfungsverfahrens be-
kannt, so kann die oberste dienstbehörde innerhalb von drei Jahren seit dem tag der 
mündlichen Prüfung das Prüfungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Prüfung 
für nicht bestanden erklären. das unrichtige zeugnis ist einzuziehen.

§ 29

Versäumnis, Erkrankung

(1) die Prüfung ist wegen versäumnis für nicht bestanden zu erklären, wenn die An-
wärterin oder der Anwärter ohne triftigen grund

1. der Prüfung ganz oder teilweise fern bleibt oder

2. von der Prüfung zurücktritt.

die entsprechende Feststellung trifft der Prüfungsausschuss.

(2) ist die Anwärterin oder der Anwärter durch Krankheit oder aus sonstigen von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden gründen an der Ablegung der Prüfung oder einzelner 
Prüfungsabschnitte verhindert, so muss sie oder er die Prüfung ganz oder teilweise 
nachholen. im Krankheitsfall ist ein ärztliches zeugnis, auf verlangen ein amtsärztli-
ches zeugnis, vorzulegen. die verhinderung aus von der Anwärterin oder dem Anwär-
ter nicht zu vertretenden gründen ist von ihr oder ihm unverzüglich nachzuweisen. den 
termin für die neue Prüfung bestimmt die oder der vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses. Für nachzuholende Prüfungsklausuren sind neue Aufgaben zu stellen.

§ 30 

Wiederholung der Prüfung

Wurde die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt, kann sie auf An-
trag der Anwärterin oder des Anwärters einmal wiederholt werden. der Antrag ist bin-
nen vierzehn tagen nach bekanntgabe des nichtbestehens schriftlich bei der oder 
dem vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. die Prüfung ist vollständig zu 
wiederholen; einzelne Prüfungsleistungen werden nicht erlassen. der Prüfungsaus-
schuss entscheidet, welche Ausbildungsabschnitte vor der erneuten Prüfung zu wie-
derholen sind.
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IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 31

Übergangsbestimmungen

(1) Für Anwärterinnen und Anwärter des Laufbahnzweigs des allgemeinen vollzugs-
dienstes, die sich am tage vor dem inkrafttreten dieser Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung in Ausbildung befinden, werden der Ausbildungsverlauf, die fachtheoretische 
und die fachpraktische Ausbildung durch die Leiterin oder den Leiter der Ausbildungs-
behörde anhand der organisatorischen und dienstlichen erfordernisse nach maßgabe 
der Abs. 2 bis 4 gesondert geregelt.

(2) Für Anwärterinnen und Anwärter im ersten Ausbildungsjahr soll sichergestellt sein, 
dass eine mindestens viermonatige fachtheoretische Ausbildung am ende des vorbe-
reitungsdienstes durchgeführt wird. die schwerpunktausbildung soll vier monate nicht 
überschreiten.

(3) Für Anwärterinnen und Anwärter im zweiten Ausbildungsjahr soll mindestens eine 
dreimonatige fachtheoretische Ausbildung am ende des vorbereitungsdienstes durch-
geführt werden. die schwerpunktausbildung soll fünf monate nicht überschreiten.

(4) insgesamt soll die fachtheoretische Ausbildung während des vorbereitungsdiens-
tes im allgemeinen vollzugsdienst sieben monate, die fachpraktische Ausbildung  
17 monate betragen.

(5) bei der vermittlung der Ausbildungsinhalte ist dafür sorge zu tragen, dass die An-
wärterinnen und Anwärter angemessen auf die in § 19 Abs. 2 aufgeführten themenfel-
der vorbereitet werden.

§ 32

Aufhebung bisherigen Rechts

die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den allgemeinen vollzugsdienst und den 
mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst vom 29. november 2011 (Jmbl. s. 572, 
2012 s. 90), geändert durch verordnung vom 5. dezember 2012 (Jmbl. 2013 s. 5), wird 
aufgehoben.

§ 33

Inkrafttreten

diese verordnung tritt am 1. november 2014 in Kraft.

Wiesbaden, den 24. september 2014 die hessische ministerin der Justiz 
 (Kühne-hörmann)
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 Anlage 1a 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des allgemeinen Vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 AvdmvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben gemäß § 17 Abs. 3 AvdmvollzverwdAPo an der mündlichen 
Prüfung teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde gemäß § 23 AvdmvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn 
und das ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungs-
gebiete selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2  
dieser niederschrift festgehalten.

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
AvdmvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 1b 
 (zu § 26 Abs. 1)

 vertraulich behandeln

Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Lehrgang: Prüfungsgruppe:

Prüfungsniederschrift nach § 26 Abs. 1 AvdmvollzverwdAPo 
über die mündliche Prüfung für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes.

vor dem Prüfungsausschuss, bestehend aus
1.
2.
3.
4.
5.

erschienen am                    zur mündlichen Prüfung folgende Anwärterinnen und Anwärter:
1.
2.
3.
4.
5.

Folgende Personen haben nach § 17 Abs. 3 AvdmvollzverwdAPo an der mündlichen Prü-
fung teilgenommen:

die mündliche Prüfung wurde nach § 23 AvdmvollzverwdAPo durchgeführt. der beginn und 
das ende der mündlichen Prüfung sowie der jeweiligen Prüfungsgebiete, die Prüfungsgebie-
te selbst, die Prüferinnen und Prüfer sowie die zeiten der unterbrechung sind auf seite 2 
 dieser niederschrift festgehalten.

Folgenden Personen wurde die teilnahme an der mündlichen Prüfung nach § 23 Abs. 5 
AvdmvollzverwdAPo gestattet:

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses Wiesbaden, den
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i.  beginn der Prüfung: uhr
ende der Prüfung: uhr

ii. 1. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

2. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

3. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

4. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

5. Prüfer/-in
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr
Prüfungsgebiet: zeitraum: uhr bis uhr

iii. unterbrechungen: von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr
von: uhr bis uhr

iv. beratung: von: uhr bis uhr
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 Anlage 2a 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Der Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des allgemeinen Vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes 

im mittleren Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst (AvdmvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte

1.1 Fachtheoretische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. Psychologie und Kriminologie Punkte

2. beamtenrecht und Anstaltsorganisation Punkte

3. sicherheit und ordnung im Justizvollzug Punkte

4. vollzugs- und vollstreckungsrecht i  Punkte

5. vollzugs- und vollstreckungsrecht ii Punkte

  summe: Punkte : 5 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 AvdmvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 AvdmvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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 Anlage 2b 
 (zu § 26 Abs. 2)

Hessisches Ministerium 
der Justiz

Der Prüfungsausschuss für die Laufbahnprüfung 
des Laufbahnzweigs des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst

Prüfungszeugnis

name, vorname Amts- oder dienstbezeichnung

geboren am dienststelle

hat die

Laufbahnprüfung
für den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes

im mittleren Justizdienst

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den Laufbahnzweig des allgemeinen vollzugsdienstes und 
den Laufbahnzweig des vollzugs- und verwaltungsdienstes 

im mittleren Justizdienst (AvdmvollzverwdAPo)

mit der Abschlussnote 
(   Punkte)

bestanden.

Wiesbaden, den

die/der vorsitzende des Prüfungsausschusses 
(siegel)
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die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen:

1. Leistungsbewertung der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte

1.1 Fachtheoretische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

1.2 Fachpraktische Ausbildung (gesamtbeurteilung) Punkte x 2 = Punkte

2. Bewertung der Prüfungsklausuren
1. beamten- und tarifrecht Punkte

2. vollzugs- und vollstreckungsrecht Punkte

3. betriebswirtschaftslehre und haushaltsrecht Punkte

4. Arbeits- und versorgungswesen im Justizvollzug Punkte

5. verwaltungsrecht und Anstaltsorganisation Punkte

  summe: Punkte : 5 x 5 = Punkte

  Zwischensumme   Punkte

vornote f. d. mündliche Prüfung zwischensumme Punkte : 9 = Punkte

3. Bewertung der mündlichen Prüfung Punkte x 3 = Punkte

  Gesamtsumme   Punkte

4. Abschlussnote

Punktzahl gesamtsumme Punkte : 12 = Punkte

Abschlussnote gemäß § 25 AvdmvollzverwdAPo (  Punkte)

die Prüfung ist bestanden.

die Prüfung ist nicht bestanden.

     , den   

ort, datum, unterschrift der oder des vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Punktespiegel gemäß § 15 AvdmvollzverwdAPo:
sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte / gut (2) 13 bis 11 Punkte / befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte / ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte / 
mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte / ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte
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R u N D E R L A S S E

Nr. 31 Runderlass zur Regelung des Mitführens eines Reizstoffsprühgerätes 
(Pfefferspray) zum Eigenschutz von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern. RdErl. d. HMdJ v. 18.09.2014 (2344 - II/B1 - 2012/13031 - Z/A2) – JMBl. S. 529 –

– Gült.-Verz.-Nr. 2105 –

Runderlass zur Regelung des 
Mitführens eines Reizstoffsprühgerätes (Pfefferspray) zum Eigenschutz 

von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern

zur verbesserung des eigenschutzes wird den gerichtsvollzieherinnen und gerichts-
vollziehern gestattet, im dienst ein ihnen durch das jeweilige Amtsgericht, dem sie 
zugeordnet sind, zur verfügung gestelltes reizstoffsprühgerät (Pfefferspray) als dis-
tanzwaffe bei sich zu führen. das mitführen des reizstoffsprühgerätes unterliegt allein 
der entscheidung der jeweiligen gerichtsvollzieherin oder des jeweiligen gerichtsvoll-
ziehers.

der einsatz des reizstoffsprühgerätes ist nur zum zweck der notwehr oder nothilfe 
zur Abwehr von Angriffen auf die körperliche unversehrtheit zulässig. Auf die §§ 3 
und 4 des gesetzes über die Wahrnehmung von sicherheits- und ordnungsrechtlichen 
befugnissen bei gerichten und staatsanwaltschaften vom 10. mai 1982 (gvbl. i s. 97) 
wird insoweit bezug genommen.

die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher haben das reizstoffsprühgerät nach 
beendigung ihres dienstes in dem jeweiligen geschäftszimmer in eigener verantwor-
tung sicher zu verwahren. den sicherheitsanforderungen ist genügt, wenn das reiz-
stoffsprühgerät in dem geschäftszimmer in einem abschließbaren möbelstück (z.b. 
schreibtisch oder schrank) unter verschluss gehalten wird und die gerichtsvollziehe-
rinnen und gerichtsvollzieher bei verlassen der geschäftsräume die entsprechenden 
schlüssel mit sich führen. sie haben zudem sicherzustellen, dass das reizstoffsprüh-
gerät nach Ablauf der haltbarkeitsfrist nicht mehr verwendet wird.

das Amtsgericht hat auf einen entsprechenden Antrag den gerichtsvollzieherinnen und 
gerichtsvollziehern ein reizstoffsprühgerät zum dienstlichen gebrauch auszuhändi-
gen. voraussetzung für die Aushändigung ist, dass die gerichtsvollzieherinnen und 
gerichtsvollzieher zuvor eine grundschulung im umgang mit dem gerät durchlaufen 
haben und jeweils im Abstand von einem Jahr nach der grundschulung eine nach-
schulung durchlaufen, um den erlernten umgang weiter zu erproben. die gerichtsvoll-
zieherinnen und gerichtsvollzieher haben die teilnahme an den schulungen gegenüber 
dem Amtsgericht nachzuweisen.

die ersteinweisung ist dahingehend konzipiert, dass die Kenntnisse zum mitführen ei-
nes reizstoffsprühgeräts durch folgende schulungsinhalte vermittelt und vertieft wer-
den sollen:

1. vorführen eines polizeilichen schulungsfilms,

2. verbale und nonverbale Konfliktvermeidung,

3. praktische Übungen zur Abwehr einer bedrohlichen situation,
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4. praktische Übungen zur handhabung beziehungsweise einsatz eines reizstoff-
sprühgerätes und

5. erstversorgung nach dem einsatz eines reizstoffsprühgerätes.

die schulungsdauer soll sich pro veranstaltung auf ungefähr fünf stunden belaufen.

das Amtsgericht hat das reizstoffsprühgerät von denjenigen gerichtsvollzieherinnen 
und gerichtsvollziehern zurückzufordern, die die notwendigen nachschulungen nicht 
nachgewiesen haben.

die beschaffung der reizstoffsprühgeräte erfolgt dezentral unter nutzung des sAP 
srm ebP-systems durch das jeweilige Amtsgericht, wobei die Kosten aus dem be-
hördenbudget zu tragen sind.

die regelung zum mitführen eines reizstoffsprühgeräts gilt für die vollziehungsbeam-
tinnen und -beamten der Justiz entsprechend.

B E K A N N T M A c H u N G E N

Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) für 
die IT-Stelle der hessischen Justiz in Bad Vilbel für die Zeit vom 1. Juli 2012 bis 
30. Juni 2018 (Stichtag 1. Juli 2014). Bek. d. HMdJ v. 26.09.2014 (1100/3 – IT – 
2012/7206) – JMBl. S. 530 –

die Frauenbeauftragte sowie der Personalrat der it-stelle der hessischen Justiz in bad 
vilbel haben dem Frauenförderplan zugestimmt.

der Frauenförderplan der it-stelle umfasst den gesamtzeitraum 1. Juli 2012 bis  
30. Juni 2018. zum stichtag 1. Juli 2014 wurde der bericht nach § 6 Abs. 6 hglg er-
stellt und der Frauenförderplan nach § 5 Abs. 5 satz 1 hglg angepasst.

er beinhaltet:

1. Personalstellen
•	 des	höheren	Dienstes,
•	 des	gehobenen	Dienstes,
•	 des	mittleren	Dienstes,
•	 der	Entgeltgruppen	und
•	 der	Auszubildenden.

2. maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von 
tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 
hglg.
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Entgeltgruppen Abschätzung

              Dienststelle:                  

         Personalstellen:                 
Abschätzung freiwerdender Stellen Zielvorgaben Bericht

Entgelt-gruppe Zeitraum: 
Monat/Jahr    

bis     
Monat/Jahr

neue, freie 
und frei-

werdende 
Stellen

davon zu 
besetzende 

Stellen

Prozentualer 
Anteil Frauen, 
entsprechend 
Istanalyse in %

Zielvorgabe: 
davon Frauen 

in %

Tatsächlich besetzte Stellen Ziel-
vorgabe 
erfüllt 
ja/nein

nein ja insgesamt
Stellen-

besetzung insgesamt
Stellen-

besetzung
Anzahl
insges.

davon
Frauen in %

davon
Männer in %

Stellen-
besetzung

A B C D E F G H I J K L
Außertariflich 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

15 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

15 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

14 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

13 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

13 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

12 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

11 07.12 - 06.14 40,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 1 1 0,00 0,0 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

10 07.12 - 06.14 33,33 2 1 50,0 1 50,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 50,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

9 07.12 - 06.14 1 76,64 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 75,99 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

8 07.12 - 06.14 1 1 51,57 5 3 60,0 2 40,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 5 3 50,00 0,0 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

7 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

6 07.12 - 06.14 15,25 1 0,0 1 100,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 42,86 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

5 07.12 - 06.14 2 24,81 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

3 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

2 Ü 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

2 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

1 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

I4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

II4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

0

0
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              Dienststelle:                  

         Personalstellen:                 
Abschätzung freiwerdender Stellen Zielvorgaben Bericht

Entgelt-gruppe Zeitraum: 
Monat/Jahr    

bis     
Monat/Jahr

neue, freie 
und frei-

werdende 
Stellen

davon zu 
besetzende 

Stellen

Prozentualer 
Anteil Frauen, 
entsprechend 
Istanalyse in %

Zielvorgabe: 
davon Frauen 

in %

Tatsächlich besetzte Stellen Ziel-
vorgabe 
erfüllt 
ja/nein

nein ja insgesamt
Stellen-

besetzung insgesamt
Stellen-

besetzung
Anzahl
insges.

davon
Frauen in %

davon
Männer in %

Stellen-
besetzung

A B C D E F G H I J K L

0

0

III4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

IV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

S4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58I4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58II4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58III4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58IV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Ü58S4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜI4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜII4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜIII4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜIV4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

ÜS4 07.12 - 06.14 0,00 0,0 0 0,0 ja
2.Abschnitt 07.14 - 06.16 0,00 0,0 0 0,0 ja
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0,00 0,0 0 0,0 ja

Entgelt-
grupp.  insg. 07.12 - 06.14 4 1 47,00 8 4 50,0 4 50,0

2.Abschnitt 07.14 - 06.16 6 4 52,56 0 0 0,0 0 0,0
3.Abschnitt 07.16 - 06.18 0 0 0,00 0 0 0,0 0 0,0

Entgeltgruppen Abschätzung
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Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 
Abs. 6 HGlG:

Neugestaltung von Arbeitsplätzen

in der it-stelle der hessischen Justiz können Frauen sowohl in Projekten tätig werden 
als auch in der bearbeitung von laufenden verfahren (z.b. schulungsgestaltung, Wei-
terentwicklung von Programmen und Anwendungsbetreuung). dadurch bieten sich ab-
wechslungsreiche und interessante Arbeitsplätze, welche durch eine teilweise höhere 
tarifliche eingruppierung bessere verdienstmöglichkeiten schaffen. 

Fortbildung

gemäß § 11 Abs. 5 des hessischen gleichberechtigungsgesetzes (hglg) haben die 
dienststellen auf eine gleichberechtigte teilhabe von Frauen und männern an den 
Fortbildungsmaßnahmen zu achten. da in der it-stelle der hessischen Justiz eine 
grundsätzliche unterrepräsentanz an weiblichen bediensteten besteht, insbesondere 
im höheren und gehobenen dienst und in den spitzenämtern des mittleren dienstes, 
sind die Abteilungen und referate besonders angehalten, den Frauenanteil an den 
notwendigen und förderlichen Fortbildungen zu erhöhen. die it-stelle fördert daher 
Qualifizierungsmaßnahmen von Frauen für diese dienstposten in besonderer Weise. so 
haben Frauen die möglichkeit, sich an dem Justizmanagementlehrgang, der Kenntnis-
se für die Justizverwaltung vermittelt, anzumelden und verschiedenste it-spezifische 
Fortbildungsprogramme zu absolvieren, welche den Frauen fachliche Weiterbildungen 
ermöglicht und somit den Weg für ein berufliches Fortkommen erleichtert. 

Fortbildungsveranstaltungen werden allen bediensteten gleich gut zugänglich ge-
macht. Auch solche, die sich in der beurlaubung oder in elternzeit befinden, haben 
die gleiche möglichkeit, die Angebote wahrzunehmen. entstehen durch die teilnahme 
an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen unvermeidliche Kosten für die betreuung von 
Kindern unter zwölf Jahren oder von nach ärztlichem zeugnis pflegebedürftigen Ange-
hörigen, so werden diese nach § 11 Abs. 4 hglg erstattet. zudem wird teilzeitbeschäf-
tigten nach § 13 hglg entsprechender Freizeitausgleich gewährt.

im rahmen des schulungs- und Fortbildungsprogramms 2014 des hessischen mi-
nisteriums der Justiz – hessische Justizakademie – werden verschiedene tagungen 
angeboten, die sich explizit an Frauen richten oder der Förderung der entwicklung 
weiblicher bediensteter dienen, so z.b. die justizeigenen Fortbildungsveranstaltungen 
für Führungskräfte „chancengerechtigkeit unter dem Leitprinzip des gender mainstre-
aming als Führungsaufgabe” „gesundheitsfördernde Führung” und „beruflich-private 
balance finden – burnout vermeiden”. zudem wird eine tagung „zeitmanagement/
selbstmanagement unter dem Aspekt der doppelbelastung durch beruf und Familie” 
für sämtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter angeboten. in der zentralen Fortbildung 
wird die tagung „Frauen auf dem Weg nach oben – durchsetzungstraining für Frauen” 
angeboten, sowie verschiedene veranstaltungen zum thema gender mainstreaming, 
welche dazu qualifizieren sollen, in alle entscheidungsprozesse die geschlechterpers-
pektive mit einzubeziehen und die grundlegenden ziele der gleichstellung umzusetzen.
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Telearbeit und Arbeitszeit

zur besseren vereinbarkeit von beruf und Familie nimmt die telearbeit einen hohen 
stellenwert ein. Auch künftig soll die telearbeit bewilligt werden, um insbesondere die 
unterschiedlichen familiären bedarfslagen mit den dienstlichen belangen in einklang 
zu bringen.

darüber hinaus wurde das mindestarbeitszeitmodell umgesetzt. die bediensteten kön-
nen beginn und ende ihrer täglichen Arbeitszeit im Arbeitszeitrahmen von 06:00 uhr 
bis 20:00 uhr selbst bestimmen. hierbei darf die tägliche Arbeitszeit für vollzeitbe-
schäftigte 4 stunden nicht unterschreiten sowie maximal 10 stunden betragen, wobei 
die höchstgrenzen nach § 3 s. 2 Arbzg und § 1 Abs. 2 u. 3 hAzvo zu beachten sind.

im berichtszeitraum wurden alle Anträge auf flexible Arbeitszeitgestaltung (verschie-
denste Ausgestaltungen von teilzeitmodellen, telearbeit, Jobsharing) individuell unter 
der berücksichtigung von vereinbarkeit von beruf und Familie geprüft und genehmigt. 
eine entsprechend wohlwollende Prüfung ist auch künftig vorgesehen.

Auflösung der Zweiganstalt Weiterstadt der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt 
– Einrichtung für Sicherungsverwahrung – zum 30.09.2014. Bek. d. HMdJ v. 
18.09.2014 (4402/S4 - IV/A2 - 2012/12120 - IV/A) – JMBl. S. 544 –

– Gült.-Verz.-Nr. 65 –

die zweiganstalt Weiterstadt der Justizvollzugsanstalt schwalmstadt – einrichtung für 
sicherungsverwahrung – wird zum 30.09.2014 aufgelöst.

Am 20.09.2014 wird die einrichtung für den vollzug der sicherungsverwahrung an 
männern in der JvA schwalmstadt eröffnet.

die belegungsfähigkeit der einrichtung beträgt 60 Plätze. Leiter der einrichtung für den 
vollzug der sicherungsverwahrung ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt schwalm-
stadt.

die Anschrift lautet: JVA Schwalmstadt, 
Paradeplatz 5, 
34613 Schwalmstadt.
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V E R Ö F F E N T L I c H u N G  D E R  R E c H T S A N W A LT S -  u N D 
N O TA R K A M M E R N  S O W I E  D E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
D E R  R E c H T S A N W Ä LT E  I M  L A N D E  H E S S E N 

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 30.04.2014 fol-
gende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2015 beschlossen:

I.

Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes mitglied der rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den 
die Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) im Jahr 2015 beläuft sich dieser beitrag auf insgesamt

298,50 €.

er setzt sich zusammen aus:

a) beitrag zur rechtsanwaltskammer Kassel 260,00 €
b) beitrag zur bundesrechtsanwaltskammer  33,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und schlichtungsstelle brAK 5,50 €

der Jahresbeitrag in höhe von 298,50 € ist am 01.02.2015 fällig.

(3) geht der beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein betrag von 10,00 € je mahnung 
erhoben. bleiben mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete betrag nach § 84 
brAo beigetrieben.

§ 2

ein Kammermitglied, das keine rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht 
gemäß § 29 a brAo befreit ist, zahlt denselben beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

ein Kammermitglied, das erstmals zur rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als 
berufsanfänger und zahlt im zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen er-
mäßigten Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a) in höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter 
nachstehende regelungen fällt.

nicht als berufsanfänger in diesem sinne gelten folgende neuzulassungen:
• Kammermitglieder, die bereits zur rechtsanwaltschaft zugelassen waren oder durch 

verlegung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden
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• Kammermitglieder, die von der Kanzleipflicht gemäß § 29a brAo befreit sind
• Kammermitglieder, die im Angestelltenverhältnis tätig sind oder eine nebentätigkeit 

ausüben
• Kammermitglieder, die aus einer früheren tätigkeit eine rente, eine Pension oder 

sonstige bezüge erhalten.

die beitragspflicht für berufsanfänger in höhe von 50,00 € im zulassungsjahr entfällt, 
wenn das Kammermitglied erst ab dem 01.11.2015 beitragspflichtig wird.

§ 4

(1) bei berufsanfängern wird der ermäßigte beitrag in höhe von 50,00 € und die bei-
träge zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und c) zwei monate nach 
Übergabe der zulassungsurkunde fällig.

(2) bei den anderen neu zugelassenen sowie neu aufgenommenen Kammermit-
gliedern beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme in die 
rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2a) wird einen monat 
nach beginn der beitragspflicht fällig.

(3) bei rechtsbeiständen beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Auf-
nahme in die rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2a) wird 
einen monat nach beginn der beitragspflicht fällig.

(4) die beitragspflicht zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2b und 2c) gilt nur 
für die mitglieder, die am 01.01.2015 der rechtsanwaltskammer Kassel angehören. 

(5) geht der gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den Fällen des § 5  
Abs. 1 – 3 der § 1 Abs. 3 Anwendung.

(6) die beitragspflicht endet mit dem monat, in dem die mitgliedschaft in der rechts-
anwaltskammer Kassel endet. zuviel gezahlte beiträge zur rechtsanwaltskammer 
(§ 1 Abs. 2a) werden zurückerstattet.

(7) die gem. § 5 Abs. 1 – 3 gestundeten beiträge werden bei beendigung der mitglied-
schaft während des stundungszeitraumes fällig.
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II.

Sterbegeldregelung

§ 5

Sterbegeldkasse

(1) bei der rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebun-
denes sondervermögen eine sterbegeldkasse, aus der ein sterbegeld gezahlt 
wird.

(2) Aus dem sondervermögen der sterbegeldkasse erhält die rechtsanwaltskammer 
Kassel für den verwaltungsaufwand einen geschäftskostenanteil in höhe von jähr-
lich 767,00 €.

§ 6

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche Personen sein.

(2) ein rechtsanspruch auf zahlung des sterbegeldes besteht nach maßgabe der fol-
genden regelungen:

a) eine Anwartschaft auf sterbegeld besteht für die mitglieder der rechtsanwalts-
kammer Kassel, welche im zeitpunkt ihres Ablebens der sterbegeldkasse ange-
hören und die festgesetzten beiträge vollständig entrichtet haben.

b) eine Anwartschaft besteht auch für frühere mitglieder der rechtsanwaltskam-
mer Kassel nach ihrem Ausscheiden aus der rechtsanwaltskammer Kassel und 
aus der anwaltlichen berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festge-
setzten beiträge entrichtet haben.

(3) Keine sterbegeldanwartschaft können mitglieder der rechtsanwaltskammer Kas-
sel begründen, welche bei erstmaligem erwerb der mitgliedschaft das 51. Lebens-
jahr vollendet haben. diese mitglieder gehören der sterbegeldkasse nicht an.

(4) die sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein mitglied ohne Aufgabe seiner an-
waltlichen berufstätigkeit aus der mitgliedschaft der rechtsanwaltskammer Kas-
sel ausscheidet, z.b. um mitglied einer anderen in- oder ausländischen rechtsan-
waltskammer zu werden.

dies gilt auch, wenn das mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten beiträge 
an die sterbegeldkasse entrichtet hatte.

die regelungen zur beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) die sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute mitgliedschaft in der 
rechtsanwaltskammer Kassel vor vollendung des 51. Lebensjahres begründet 
wird. dies gilt nicht nach erstattung der früher entrichteten beiträge.
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§ 7

Beitragserstattung

(1) endet die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig 
die anwaltliche be-rufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten beiträge 
auf Antrag ohne verzinsung zu erstatten. Forderungen der rechtsanwaltskammer 
Kassel gegen das mitglied können mit dessen erstattungsforderungen verrechnet 
werden.

besitzt das ausscheidende mitglied eine Anwartschaft im sinne des § 6 (2) b) er-
folgt eine beitragserstattung nur, wenn mit dem erstattungsantrag auf diese An-
wartschaft unwiderruflich verzichtet wird.

(2) eine erstattung der beiträge ohne verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei beendi-
gung der mitgliedschaft ohne einstellung der anwaltlichen berufstätigkeit.

eine verrechnungsbefugnis der rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier eben-
falls. 

§ 8

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) Über die Auszahlung des sterbegeldes entscheidet das Präsidium der rechtsan-
waltskammer Kassel endgültig.

(2) das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag 
ausgezahlt. es wird unter Anwendung des Kapitaldeckungsprinzips ermittelt und 
vom vorstand festgesetzt.

(3) das sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen 
sterbegeldkassenbeiträge entrichtet sind.

bestehen nur geringfügige beitragsrückstände, kann das Präsidium das sterbe-
geld gleichwohl in voller höhe gewähren.

beitragsrückstände zur sterbegeldkasse sowie Forderungen der rechtsanwalts-
kammer Kassel gegen das mitglied können mit dem sterbegeldanspruch verrech-
net werden.

(4) die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem ermessen an die Per-
son, welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch 
schriftliche mitteilung an den vorstand der rechtsanwaltskammer Kassel als emp-
fangsberechtigt bezeichnet hat; im zweifel an die erben.

(5) machen verschiedene Personen den Anspruch auf sterbegeld geltend, genießt den 
vorrang, wer die begleichung der bestattungskosten nachweist. im Falle nicht ge-
deckter beerdigungskosten kann die zahlung auch direkt an das beerdigungsinsti-
tut erfolgen. 
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§ 9

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) der beitrag zur sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2015

20,00 €.

(2) beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der mitgliedschaft, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird.

sie besteht höchstens 15 Jahre lang. mitglieder, welche – zuletzt mit dem beitrag 
für das Jahr 2014 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet ha-
ben, sind von der entrichtung weiterer beiträge befreit.

(3) der sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter höhe am 01.02.2015 fällig. bei 
neuzulassung beginnt die verpflichtung zur zahlung des vollen beitrags gemäß § 5 
der beitragsordnung.

§ 10

Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden sterbegelder werden durch die 
beiträge und die erträge hieraus gedeckt.

(2) die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der beiträge, der höhe 
des regelmäßig zu zahlenden sterbegeldes, der befreiung von der beitragsentrich-
tungspflicht nach 15 beitragsjahren im turnus von drei Jahren (zuletzt 2014) sowie 
der beitragserstattung.

(3) bei der ermittlung der höhe der beiträge sind die gezahlten sterbegelder in den 
vorausgegangenen Jahren, die zinseinnahmen aus dem vorhandenen sterbegeld-
kassenvermögen und die beitragsleistung bisheriger mitgliedsgenerationen zu be-
rücksichtigen. 

rechtsanwaltskammer Kassel dilcher 
 Präsident

die vorstehende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2015 der 
rechtsanwaltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 01.10.2014 dilcher 
 Präsident

Diese Veröffentlichung ersetzt die in JMBl. S. 325 erfolgte Veröffentlichung, die 
damit gegenstandslos ist.
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Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen vom 23. Juli 2014; hier: Satzungsänderung

die satzung des versorgungswerks der rechtsanwälte im Lande hessen vom 12. ok-
tober 1988 (Justiz-ministerial-blatt für hessen 1988, s. 788), zuletzt geändert durch 
beschluss der vertreterversammlung vom 8. Juli 2009, veröffentlicht im Justiz-ministe-
rial-blatt für hessen 200, s. 449, wird wie folgt geändert:

1. § 2 der Satzung erhält folgende Fassung:

„§ 2

bekanntmachungen

bekanntmachungen des versorgungswerks erfolgen durch veröffentlichung im 
Justiz-ministerial-blatt für hessen. sie sollen darüber hinaus in den mitteilungen 
des versorgungswerks veröffentlicht werden. Öffentliche zustellungen im sinne des 
verwaltungszustellungsgesetzes können durch Aushang im empfangsbereich des 
versorgungswerkes der rechtsanwälte im Lande hessen erfolgen.”

2. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Pflichtmitglieder des versorgungswerks sind alle rechtsanwälte und rechtsbei-
stände,

1. die den rechtsanwaltskammern im Lande hessen angehören, sofern sie am 
24.12.1987 das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder gemäß § 41 
die mitgliedschaft erworben haben,

2. die aus einer der rechtsanwaltskammern im Lande hessen ausscheiden, 
mitglieder einer inländischen rechtsanwaltskammer außerhalb hessens wer-
den und ihre Pflichtmitgliedschaft bei dem versorgungswerk der rechtsan-
wälte im Lande hessen aufrechterhalten. diese erklärung ist schriftlich in-
nerhalb einer Frist von sechs monaten, beginnend mit dem zeitpunkt des 
Ausscheidens aus der rechtsanwaltskammer abzugeben und wirkt auf den 
zeitpunkt des Ausscheidens zurück.”

3. § 11 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

(1) bei beendigung der Pflichtmitgliedschaft kann innerhalb einer Frist von sechs 
monaten, beginnend mit dem zeitpunkt der beendigung, die freiwillige mitglied-
schaft erklärt werden. die erklärung bedarf der schriftform und wirkt auf den 
zeitpunkt des Ausscheidens zurück.

(2) die freiwillige mitgliedschaft endet

1. mit dem tod des mitglieds,

2. mit dem eintritt der voraussetzungen für die Pflichtmitgliedschaft,

3. durch schriftliche erklärung des freiwilligen mitglieds,

4. durch schriftlichen bescheid des versorgungswerks, der nur im Falle des 
zahlungsverzugs mit mindestens drei monatsbeiträgen zulässig ist. er setzt 
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voraus, dass das freiwillige mitglied wegen eines beitragsrückstands von 
mindestens drei monatsbeiträgen gemahnt wurde und der zahlungsauffor-
derung innerhalb einer Frist von drei monaten nicht nachgekommen ist. die 
mahnung muss auf die rechtsfolge des zahlungsverzugs hinweisen.”

4. § 27 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) der regelpflichtbeitrag entspricht 5/10 des höchstbeitrages in der allgemeinen 
rentenversicherung für Angestellte im sinne der §§ 157 bis 160 sozialgesetz-
buch sechstes buch (sgb vl) i.v.m. den jeweiligen rechtsverordnungen der 
bundesregierung in der jeweiligen Fassung. dieser regelpflichtbeitrag ist ge-
schuldet, wenn das mitglied keinen Antrag auf erhöhung gem. Abs. 3 stellt und 
sich der beitrag nicht nach Abs. 4 errechnet.”

5. § 27 Abs. 5 und Abs. 6 erhalten folgende Fassung:

„(5) der einkommensnachweis wird erbracht:

1. durch vorlage des einkommensteuerbescheides des vorletzten Kalenderjah-
res, durch vorlage einer bescheinigung eines Angehörigen der steuerbera-
tenden berufe oder durch sonstigen geeigneten nachweis, sofern noch kein 
einkommensteuerbescheid vorliegt; sinkt bei selbständig tätigen mitgliedern 
im laufenden Kalenderjahr das Arbeitseinkommen erheblich gegenüber dem 
des vorletzten Kalenderjahres ab, so ist auf Antrag des mitglieds der bei-
trag vorläufig nach dem Arbeitseinkommen des laufenden Kalenderjahres 
festzusetzen, das Arbeitseinkommen ist glaubhaft zu machen, der beitrag 
ist endgültig festzusetzen nach vorlage des einkommensteuerbescheides, 
höchstens jedoch nach dem einkommen des vorletzten Kalenderjahres;

2. bei unselbständig tätigen mitgliedern durch vorlage einer vom Arbeitgeber 
ausgestellten entgeltsbescheinigung. der einkommensnachweis ist bis zum 
31. märz jedes Kalenderjahres vorzulegen.

(6) rechtsanwälte, die von der versicherungspflicht in der gesetzlichen renten-
versicherung gem. § 6 Abs. 1 nr. 1 sozialgesetzbuch sechstes buch (sgb vi) 
befreit sind, zahlen einen persönlichen Pflichtbeitrag, dessen höhe sich aus 
§§ 157 bis 160 sgb vi i.v. mit den dazu ergangenen rechtsverordnungen der 
bundesregierung in der jeweiligen Fassung ergibt.”

6. § 31 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) endet die mitgliedschaft durch anderweitige zulassung außerhalb des bereichs 
der rechtsanwaltskammern im Lande hessen, werden die bisher beim versor-
gungswerk entrichteten beiträge auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise 
an die versorgungseinrichtung des neuen Kammerbereichs im rahmen eines 
Überleitungsabkommens übertragen. der Antrag auf Übertragung ist innerhalb 
einer Frist von sechs monaten nach beendigung der mitgliedschaft nach s. 1 zu 
stellen. das recht der freiwilligen mitgliedschaft in der hessischen rechtsan-
waltsversorgung gem. § 11 bleibt davon unberührt.”
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7. § 35 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Über den Widerspruch entscheidet der vorstand. vor der entscheidung soll der 
Widerspruchsführer von dem Widerspruchsausschuss angehört werden. der 
Widerspruchsausschuss hat die sach- und rechtslage mit den beteiligten zu 
erörtern und auf eine gütliche erledigung des Widerspruchs hinzuwirken. das 
wesentliche ergebnis der Anhörung ist in eine niederschrift aufzunehmen und 
mit einem vorschlag des Widerspruchsausschusses dem vorstand vorzulegen. 
von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn

1. die Anhörung wegen der dringlichkeit des Falles nicht rechtzeitig stattfinden 
kann,

2. der Widerspruchsführer auf die Anhörung verzichtet,

3. der Widerspruchsführer trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt 
nicht erscheint.”

8. Inkrafttreten:

diese satzungsänderungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

der vorstehende beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Kassel den, Frankfurt den,

 stefan siegner hans-Peter benckendorff, m.A.

 vorsitzender der vertreterversammlung vorsitzender des vorstandes des 
 des versorgungswerks der rechtsanwälte versorgungswerks der rechtsanwälte 
 im Lande hessen im Lande hessens

P E R S O N A L N A c H R I c H T E N

B E R I c H T I G u N G E N

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 8/2014 unter Personalnachrichten auf S. 354 
muss es richtig lauten:

Amtsgerichte

Ausgeschieden ist:

nach erreichen der Altersgrenze:
richter am Amtsgericht Jochen hoos in hanau.
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bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 10/2014 unter Personalnachrichten auf  
S. 469, 470 muss es richtig lauten:

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorinnen eva Lisa Figge in Frankfurt am main 

und vanessa Weide in Kassel.

Amtsgerichte

zur Justiz-
oberinspektorin : Justizinspektorinnen Andrea glööck in bad schwalbach, 

Anja Kuchmecki in bensheim, Jean Krüger, denise mahn in 
darmstadt, nadja heid in Frankfurt am main, maike Appich 
in gelnhausenm und sylvia träder in Wiesbaden;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektoren tore graeber in Frankfurt am main und 

mathias göllnitz in hanau.

P E R S O N A L N A c H R I c H T E N

Oberlandesgericht

ernannt wurde:
zur richterin am
oberlandesgericht : richterin am Landgericht dr. christine schmidt.

Justizhauptwachtmeister sven schnellbächer in Frankfurt am main – senate in darm-
stadt – und Justizhauptwachtmeister Frank Kleiß in Frankfurt am main wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:
zum Leitenden oberstaats-
anwalt als Abteilungsleiter
bei einer generalstaats-
anwaltschaft : oberstaatsanwalt als hauptabteilungsleiter bei einer 

staatsanwaltschaft bei einem Landgericht ulrich busch-
gervasoni – unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit –.
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Justizhauptwachtmeister Pasquale Laurenzano wurde in das beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum hauptsekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : obersekretär georg meffert in darmstadt;

zum obersekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : erster Justizhauptwachtmeister Alexander hach in darm-

stadt.

Justizhauptwachtmeister Patrick Kredel und marcus siebart in darmstadt, matthias 
bastian, thomas hämmerling, michael milecki und hans-Joachim seifert in Frankfurt 
am main sowie Frank baumeister und oliver geschke in Wiesbaden wurden in das 
beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurde:
erster Justizhauptwachtmeister sven gerhard v. d. Amtsgericht bad hersfeld a. d. 
Landgericht Fulda.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
erster Justizhauptwachtmeister martin Weber in Fulda

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

ernannt wurden:
zum oberstaatsanwalt als
Abteilungsleiter bei einer
staatsanwaltschaft und als
ständiger vertreter einer
Leitenden oberstaatsanwältin
oder eines Leitenden
oberstaatsanwalts : oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsan-

waltschaft bei einem Landgericht Andreas Winckelmann in 
Wiesbaden – unter berufung in das beamtenverhältnis auf 
Probe –;

zum ersten Justizhaupt-
wachtmeister der
bes. gr. A 6 bbesg : erster Justizhauptwachtmeister (A 5) Frank döring in gießen;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizaushelfer björn Pilz in darmstadt.
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Justizhauptwachtmeisterin michaela martens-sodenkamp in Frankfurt am main sowie 
Justizhauptwachtmeister thorsten hohmann in Frankfurt am main und Alexander 
bohn in Wiesbaden wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zum hauptwerkmeister : oberwerkmeister richard höniges in Kassel;

zum obersekretär
im Justiz-
wachtmeisterdienst : erster Justizhauptwachtmeister oliver debes in Frankfurt 

am main;

zum ersten Justizhaupt-
wachtmeister der
bes. gr. A 6 bbesg : erste Justizhauptwachtmeister (A 5) oliver spies und tobi-

as Krämer in Frankfurt am main;

zum Justiz-
hauptwachtmeister : Justizaushelfer Kevin southworth in michelstadt.

Justizhauptwachtmeisterinnen Petra mauler in Frankfurt am main und sylvia eibeck in 
rüdesheim am rhein sowie Justizhauptwachtmeister stephan haas in Frankfurt am 
main und christian Kunkel in hanau wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
erste Justizhauptwachtmeisterin christa sinner in Frankfurt am main, erster Justiz-
hauptwachtmeister erwin Feick und Wolfgang heimel in Frankfurt am main, Friedrich 
zeller in Kassel sowie hans Albert brühl in Limburg a.d. Lahn.

versetzt wurden:
erster Justizhauptwachtmeister marco böhning v. d. Landgericht Frankfurt am main  
a. d. Amtsgericht bad hersfeld.

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Lothar Knöbel, biebesheim, mit Ablauf des 31.12.2014, 
notarin dr. ingrid Walter-meinig, Frankfurt am main, mit Ablauf des 30.11.2014, 
notar dr. hartmut ziemba, mörfelden-Walldorf, mit Ablauf des 31.12.2014.
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S T E L L E N A u S S c H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. die direktorin oder den direktor
des Amtsgerichts Fulda (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

2. eine richterin oder einen richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Staatsanwaltschaften

3. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaatsanwaltschaft 
oder einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer generalstaatsanwalt-
schaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

4. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer generalstaatsanwaltschaft 
oder einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer generalstaatsanwalt-
schaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

5. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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6. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

7. eine der bezirksrevisorin beigeordneten Prüfkraft im gehobenen dienst
bei dem hessischen Landessozialgericht.

es steht grundsätzlich eine stelle bis A 11 hbesg (Amtfrau/Amtmann) zur verfü-
gung.

die tätigkeit beinhaltet insbesondere folgende Aufgabenstellung:
•	 Zusammenarbeit	mit	der	amtierenden	Bezirksrevisorin
•	 Prüfung	sämtlicher	Kostenansätze
•	 Vertretung	der	Staatskasse	in	Kostensachen
•	 Mitarbeit	bei	der	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Arbeitstagungen	zum	Kos-

tenrecht
•	 Mitwirkung	bei	Aufgaben	der	Innenrevision.

die bewerberin oder der bewerber sollte folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Anforderungen
•	 Pflichtbewusstsein
•	 Leistungsbereitschaft
•	 Belastbarkeit
•	 Flexibilität
•	 Initiative
•	 Kostenbewusstsein
•	 Entscheidungskompetenz
•	 Durchsetzungsvermögen
•	 Gutes	mündliches	und	schriftliches	Ausdrucksvermögen
•	 Soziale	Kompetenz

II. Besondere Voraussetzungen
•	 Erfahrung	in	der	Rechtspflege	und	/oder	Justizverwaltung
•	 Besonders	gutes	fachliches	Können
•	 Besonders	gute	Kenntnisse	des	Kostenrechts
•	 Besonders	gute	Kenntnisse	der	einschlägigen	Rechts-	und	Verwaltungsnor-

men.
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Finanzgerichtsbarkeit

8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Finanzgericht Kassel (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 bis nr. 6 und nr. 8 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der 
Justiz;

zu nr. 7 binnen drei Wochen an den Präsidenten des hessischen Landessozialge-
richts.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis 6 und Nr. 8 auf eventuel-
le Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine 
an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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